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[...]

Fünftes Hauptstück

Kindesunterhalt
§ 231. (1) Die Eltern haben zur Deckung der ihren

Lebensverhältnissen angemessenen Bedürfnisse des
Kindes unter Berücksichtigung seiner Anlagen, Fä-
higkeiten, Neigungen und Entwicklungsmöglichkei-
ten nach ihren Kräften anteilig beizutragen.

(2) Der Elternteil, der den Haushalt führt, in dem er
das Kind betreut, leistet dadurch seinen Beitrag. Dar-
über hinaus hat er zum Unterhalt des Kindes beizutra-
gen, soweit der andere Elternteil zur vollen Deckung
der Bedürfnisse des Kindes nicht imstande ist oder
mehr leisten müsste, als es seinen eigenen Lebensver-
hältnissen angemessen wäre.

(3) Der Anspruch auf Unterhalt mindert sich inso-
weit, als das Kind eigene Einkünfte hat oder unter Be-
rücksichtigung seiner Lebensverhältnisse selbsterhal-
tungsfähig ist.

(4) Vereinbarungen, wonach sich ein Elternteil dem
anderen gegenüber verpflichtet, für den Unterhalt des
Kindes allein oder überwiegend aufzukommen und
den anderen für den Fall der Inanspruchnahme mit der
Unterhaltspflicht schad- und klaglos zu halten, sind
unwirksam, sofern sie nicht im Rahmen einer umfas-
senden Regelung der Folgen einer Scheidung vor Ge-
richt geschlossen werden.

§ 232. Soweit die Eltern nach ihren Kräften zur
Leistung des Unterhalts nicht imstande sind, schulden
ihn die Großeltern nach den den Lebensverhältnissen
der Eltern angemessenen Bedürfnissen des Kindes. Im
Übrigen gilt der § 231 sinngemäß; der Unterhaltsan-
spruch eines Enkels mindert sich jedoch auch inso-
weit, als ihm die Heranziehung des Stammes eigenen
Vermögens zumutbar ist. Überdies hat ein Großeltern-
teil nur insoweit Unterhalt zu leisten, als er dadurch
bei Berücksichtigung seiner sonstigen Sorgepflichten
den eigenen angemessenen Unterhalt nicht gefährdet.

§ 233. Die Schuld eines Elternteils, dem Kind den
Unterhalt zu leisten, geht bis zum Wert der Verlassen-
schaft auf seine Erben über. Auf den Anspruch des
Kindes ist alles anzurechnen, was das Kind nach dem
Verstorbenen durch eine vertragliche oder letztwilli-
ge Zuwendung, als gesetzlichen Erbteil, als Pflichtteil
oder durch eine öffentlich-rechtliche oder privatrecht-
liche Leistung erhält. Reicht der Wert der Verlassen-
schaft nicht aus, um dem Kind den geschuldeten Un-
terhalt bis zum voraussichtlichen Eintritt der Selbster-
haltungsfähigkeit zu sichern, so mindert sich der An-
spruch des Kindes entsprechend.

§ 234. (1) Das Kind schuldet seinen Eltern und
Großeltern unter Berücksichtigung seiner Lebensver-
hältnisse den Unterhalt, soweit der Unterhaltsberech-
tigte nicht imstande ist, sich selbst zu erhalten, und
sofern er seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind
nicht gröblich vernachlässigt hat.

(2) Die Unterhaltspflicht der Kinder steht der eines
Ehegatten, eines früheren Ehegatten, von Vorfahren

und von Nachkommen näheren Grades des Unter-
haltsberechtigten im Rang nach. Mehrere Kinder ha-
ben den Unterhalt anteilig nach ihren Kräften zu leis-
ten.

(3) Der Unterhaltsanspruch eines Eltern- oder Groß-
elternteils mindert sich insoweit, als ihm die Heranzie-
hung des Stammes eigenen Vermögens zumutbar ist.
Überdies hat ein Kind nur insoweit Unterhalt zu leis-
ten, als es dadurch bei Berücksichtigung seiner sonsti-
gen Sorgepflichten den eigenen angemessenen Unter-
halt nicht gefährdet.

Ansprüche im Zusammenhang mit der Geburt
§ 235. (1) Der Vater ist verpflichtet, der Mutter die

Kosten der Entbindung sowie die Kosten ihres Un-
terhaltes für die ersten acht Wochen nach der Entbin-
dung und, falls infolge der Entbindung weitere Ausla-
gen notwendig werden, auch diese zu ersetzen.

(2) Die Forderung ist mit Ablauf von drei Jahren
nach der Entbindung verjährt.

[...]

Dreyßigstes Hauptstück.

Von dem Rechte des Schadensersatzes und der
Genugthuung.

Schade.
§ 1293. Schade heißt jeder Nachtheil, welcher je-

manden an Vermögen, Rechten oder seiner Person zu-
gefüget worden ist. Davon unterscheidet sich der Ent-
gang des Gewinnes, den jemand nach dem gewöhnli-
chen Laufe der Dinge zu erwarten hat.

Quellen der Beschädigung.
§ 1294. Der Schade entspringt entweder aus einer

widerrechtlichen Handlung, oder Unterlassung eines
Anderen; oder aus einem Zufalle. Die widerrechtliche
Beschädigung wird entweder willkührlich, oder un-
willkührlich zugefügt. Die willkührliche Beschädi-
gung aber gründet sich theils in einer bösen Absicht,
wenn der Schade mit Wissen und Willen; theils in ei-
nem Versehen, wenn er aus schuldbarer Unwissenheit,
oder aus Mangel der gehörigen Aufmerksamkeit, oder
des gehörigen Fleißes verursachet worden ist. Beydes
wird ein Verschulden genannt.

Von der Verbindlichkeit zum Schadenersatze:

1) von dem Schaden aus Verschulden;
§ 1295. (1) Jedermann ist berechtigt, von dem Be-

schädiger den Ersatz des Schadens, welchen dieser
ihm aus Verschulden zugefügt hat, zu fordern; der
Schaden mag durch Übertretung einer Vertragspflicht
oder ohne Beziehung auf einen Vertrag verursacht
worden sein.

(2) Auch wer in einer gegen die guten Sitten ver-
stoßenden Weise absichtlich Schaden zufügt, ist dafür
verantwortlich, jedoch falls dies in Ausübung eines
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Rechtes geschah, nur dann, wenn die Ausübung des
Rechtes offenbar den Zweck hatte, den anderen zu
schädigen.

§ 1296. Im Zweifel gilt die Vermuthung, daß ein
Schade ohne Verschulden eines Anderen entstanden
sey.

§ 1297. Es wird aber auch vermuthet, daß jeder wel-
cher den Verstandesgebrauch besitzt, eines solchen
Grades des Fleißes und der Aufmerksamkeit fähig sey,
welcher bey gewöhnlichen Fähigkeiten angewendet
werden kann. Wer bey Handlungen, woraus eine Ver-
kürzung der Rechte eines Anderen entsteht, diesen
Grad des Fleißes oder der Aufmerksamkeit unterläßt,
macht sich eines Versehens schuldig.

§ 1298. Wer vorgibt, daß er an der Erfüllung seiner
vertragsmäßigen oder gesetzlichen Verbindlichkeit
ohne sein Verschulden verhindert worden sey, dem
liegt der Beweis ob. Soweit er auf Grund vertraglicher
Vereinbarung nur für grobe Fahrlässigkeit haftet, muß
er auch beweisen, daß es an dieser Voraussetzung
fehlt.

insbesondere: a) der Sachverständigen;
§ 1299. Wer sich zu einem Amte, zu einer Kunst,

zu einem Gewerbe oder Handwerke öffentlich beken-
net; oder wer ohne Noth freywillig ein Geschäft über-
nimmt, dessen Ausführung eigene Kunstkenntnisse,
oder einen nicht gewöhnlichen Fleiß erfordert, gibt
dadurch zu erkennen, daß er sich den nothwendigen
Fleiß und die erforderlichen, nicht gewöhnlichen
Kenntnisse zutraue; er muß daher den Mangel dersel-
ben vertreten. Hat aber derjenige, welcher ihm das Ge-
schäft überließ, die Unerfahrenheit desselben gewußt;
oder, bey gewöhnlicher Aufmerksamkeit wissen kön-
nen; so fällt zugleich dem Letzteren ein Versehen zur
Last.

§ 1300. Ein Sachverständiger ist auch dann verant-
wortlich, wenn er gegen Belohnung in Angelegenhei-
ten seiner Kunst oder Wissenschaft aus Versehen ei-
nen nachtheiligen Rath ertheilet. Außer diesem Falle
haftet ein Rathgeber nur für den Schaden, welchen er
wissentlich durch Ertheilung des Rathes dem Anderen
verursachet hat.

oder b) mehrere Theilnehmer;
§ 1301. Für einen widerrechtlich zugefügten Scha-

den können mehrere Personen verantwortlich werden,
indem sie gemeinschaftlich, unmittelbarer oder mittel-
barer Weise, durch Verleiten, Drohen, Befehlen, Hel-
fen, Verhehlen u. dgl.; oder, auch nur durch Unter-
lassung der besonderen Verbindlichkeit, das Uebel zu
verhindern, dazu beygetragen haben.

§ 1302. In einem solchen Falle verantwortet, wenn
die Beschädigung in einem Versehen gegründet ist,
und die Antheile sich bestimmen lassen, jeder nur
den durch sein Versehen verursachten Schaden. Wenn
aber der Schade vorsätzlich zugefügt worden ist; oder,
wenn die Antheile der Einzelnen an der Beschädigung
sich nicht bestimmen lassen, so haften Alle für Einen,
und Einer für Alle; doch bleibt demjenigen, welcher

den Schaden ersetzt hat, der Rückersatz gegen die Ue-
brigen vorbehalten.

§ 1303. In wie weit mehrere Mitschuldner bloß aus
der unterlassenen Erfüllung ihrer Verbindlichkeit zu
haften haben, ist aus der Beschaffenheit des Vertrages
zu beurtheilen.

§ 1304. Wenn bey einer Beschädigung zugleich ein
Verschulden von Seite des Beschädigten eintritt; so
trägt er mit dem Beschädiger den Schaden verhältniß-
mäßig; und, wenn sich das Verhältniß nicht bestimmen
läßt, zu gleichen Theilen.

2) aus dem Gebrauche des Rechtes;
§ 1305. Wer von seinem Rechte innerhalb der recht-

lichen Schranken (§ 1295, Absatz 2) Gebrauch macht,
hat den für einen anderen daraus entspringenden
Nachteil nicht zu verantworten.

3. aus einer schuldlosen oder unwillkührlichen
Handlung;

§ 1306. Den Schaden, welchen jemand ohne Ver-
schulden oder durch eine unwillkührliche Handlung
verursachet hat, ist er in der Regel zu ersetzen nicht
schuldig.

§ 1306a. Wenn jemand im Notstand einen Schaden
verursacht, um eine unmittelbar drohende Gefahr von
sich oder anderen abzuwenden, hat der Richter unter
Erwägung, ob der Beschädigte die Abwehr aus Rück-
sicht auf die dem anderen drohende Gefahr unterlas-
sen hat, sowie des Verhältnisses der Größe der Be-
schädigung zu dieser Gefahr oder endlich des Vermö-
gens des Beschädigers und des Beschädigten zu er-
kennen, ob und in welchem Umfange der Schaden zu
ersetzen ist.

§ 1307. Wenn sich jemand aus eigenem Verschulden
in einen Zustand der Sinnesverwirrung oder in einen
Notstand versetzt hat, so ist auch der in demselben
verursachte Schade seinem Verschulden zuzuschrei-
ben. Eben dieses gilt auch von einem Dritten, der
durch sein Verschulden diese Lage bei dem Beschädi-
ger veranlaßt hat.

§ 1308. Wenn Personen, die den Gebrauch der Ver-
nunft nicht haben, oder Unmündige jemanden beschä-
digen, der durch irgendein Verschulden hierzu selbst
Veranlassung gegeben hat, so kann er keinen Ersatz
ansprechen.

§ 1309. Außer diesem Falle gebührt ihm der Ersatz
von denjenigen Personen, denen der Schade wegen
Vernachlässigung der ihnen über solche Personen an-
vertrauten Obsorge beygemessen werden kann.

§ 1310. Kann der Beschädigte auf solche Art den Er-
satz nicht erhalten, so soll der Richter mit Erwägung
des Umstandes, ob dem Beschädiger, ungeachtet er
gewöhnlich seines Verstandes nicht mächtig ist, in
dem bestimmten Falle nicht dennoch ein Verschulden
zur Last liege; oder, ob der Beschädigte aus Schonung
des Beschädigers die Vertheidigung unterlassen habe;
oder endlich, mit Rücksicht auf das Vermögen des Be-
schädigers und des Beschädigten, auf den ganzen Er-
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satz, oder doch einen billigen Theil desselben erken-
nen.

4. durch Zufall;
§ 1311. Der bloße Zufall trifft denjenigen, in dessen

Vermögen oder Person er sich ereignet. Hat aber je-
mand den Zufall durch ein Verschulden veranlaßt; hat
er ein Gesetz, das den zufälligen Beschädigungen vor-
zubeugen sucht, übertreten; oder sich ohne Noth in
fremde Geschäfte gemengt, so haftet er für allen
Nachtheil, welcher außer dem nicht erfolgt wäre.

§ 1312. Wer in einem Nothfalle jemanden einen
Dienst geleistet hat, dem wird der Schade, welchen er
nicht verhüthet hat, nicht zugerechnet; es wäre denn,
daß er einen Anderen, der noch mehr geleistet haben
würde, durch seine Schuld daran verhindert hätte.
Aber auch in diesem Falle kann er den sicher ver-
schafften Nutzen gegen den verursachten Schaden in
Rechnung bringen.

5) durch fremde Handlungen;
§ 1313. Für fremde, widerrechtliche Handlungen,

woran jemand keinen Theil genommen hat, ist er in
der Regel auch nicht verantwortlich. Selbst in den Fäl-
len, wo die Gesetze das Gegentheil anordnen, bleibt
ihm der Rückersatz gegen den Schuldtragenden vor-
behalten.

§ 1313a. Wer einem andern zu einer Leistung ver-
pflichtet ist, haftet ihm für das Verschulden seines ge-
setzlichen Vertreters sowie der Personen, deren er sich
zur Erfüllung bedient, wie für sein eigenes.

§ 1314. Wer eine Dienstperson ohne Zeugnis auf-
nimmt oder wissentlich eine durch ihre Leibes- oder
Gemütsbeschaffenheit gefährliche Person im Dienste
behält oder ihr Aufenthalt gibt, haftet dem Hausherrn
und den Hausgenossen für den Ersatz des durch die
gefährliche Beschaffenheit dieser Personen verursach-
ten Schadens.

§ 1315. Überhaupt haftet derjenige, welcher sich ei-
ner untüchtigen oder wissentlich einer gefährlichen
Person zur Besorgung seiner Angelegenheiten be-
dient, für den Schaden, den sie in dieser Eigenschaft
einem Dritten zufügt.

§ 1316. Gastwirte, die Fremde beherbergen, sowie
die anderen in § 970 bezeichneten Personen, ferner
Fuhrleute haften für den Schaden, welchen ihre eige-
nen oder die von ihnen zugewiesenen Dienstpersonen
an den eingebrachten oder übernommenen Sachen ei-
nem Gast oder Reisenden in ihrem Hause, ihrer An-
stalt oder ihrem Fahrzeuge verursachen.

§ 1317. In wie fern bey öffentlichen Versendungs-
anstalten für den Schaden eine Haftung übernommen
werde, bestimmen die besonderen Vorschriften.

§ 1318. Wird jemand durch das Herabfallen einer
gefährlich aufgehängten oder gestellten Sache, oder
durch Herauswerfen oder Herausgießen aus einer
Wohnung beschädiget; so haftet derjenige, aus dessen
Wohnung geworfen oder gegossen worden, oder die
Sache herabgefallen ist, für den Schaden.

6. Durch ein Bauwerk
§ 1319. Wird durch Einsturz oder Ablösung von Tei-

len eines Gebäudes oder eines anderen auf einem
Grundstück aufgeführten Werkes jemand verletzt oder
sonst ein Schaden verursacht, so ist der Besitzer des
Gebäudes oder Werkes zum Ersatze verpflichtet, wenn
die Ereignung die Folge der mangelhaften Beschaf-
fenheit des Werkes ist und er nicht beweist, daß er alle
zur Abwendung der Gefahr erforderliche Sorgfalt an-
gewendet habe.

6a. durch einen Weg;
§ 1319a. (1) Wird durch den mangelhaften Zustand

eines Weges ein Mensch getötet, an seinem Körper
oder an seiner Gesundheit verletzt oder eine Sache be-
schädigt, so haftet derjenige für den Ersatz des Scha-
dens, der für den ordnungsgemäßen Zustand des We-
ges als Halter verantwortlich ist, sofern er oder einer
seiner Leute den Mangel vorsätzlich oder grobfahr-
lässig verschuldet hat. Ist der Schaden bei einer un-
erlaubten, besonders auch widmungswidrigen, Benüt-
zung des Weges entstanden und ist die Unerlaubtheit
dem Benützer entweder nach der Art des Weges oder
durch entsprechende Verbotszeichen, eine Abschran-
kung oder eine sonstige Absperrung des Weges er-
kennbar gewesen, so kann sich der Geschädigte auf
den mangelhaften Zustand des Weges nicht berufen.

(2) Ein Weg im Sinn des Abs. 1 ist eine Landfläche,
die von jedermann unter den gleichen Bedingungen
für den Verkehr jeder Art oder für bestimmte Arten
des Verkehres benützt werden darf, auch wenn sie nur
für einen eingeschränkten Benützerkreis bestimmt ist;
zu einem Weg gehören auch die in seinem Zug befind-
lichen und dem Verkehr dienenden Anlagen, wie be-
sonders Brücken, Stützmauern, Futtermauern, Durch-
lässe, Gräben und Pflanzungen. Ob der Zustand eines
Weges mangelhaft ist, richtet sich danach, was nach
der Art des Weges, besonders nach seiner Widmung,
für seine Anlage und Betreuung angemessen und zu-
mutbar ist.

(3) Ist der mangelhafte Zustand durch Leute des
Haftpflichtigen verschuldet worden, so haften auch sie
nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

7. Durch ein Tier
§ 1320. (1) Wird jemand durch ein Tier beschädigt,

so ist derjenige dafür verantwortlich, der es dazu ange-
trieben, gereizt oder zu verwahren vernachlässigt hat.
Derjenige, der das Tier hält, ist verantwortlich, wenn
er nicht beweist, daß er für die erforderliche Verwah-
rung oder Beaufsichtigung gesorgt hatte.

(2) In der Alm- und Weidewirtschaft kann der Halter
bei Beurteilung der Frage, welche Verwahrung erfor-
derlich ist, auf anerkannte Standards der Tierhaltung
zurückgreifen. Andernfalls hat er die im Hinblick auf
die ihm bekannte Gefährlichkeit der Tiere, die ihm zu-
mutbaren Möglichkeiten zur Vermeidung solcher Ge-
fahren und die erwartbare Eigenverantwortung ande-
rer Personen gebotenen Maßnahmen zu ergreifen. Die
erwartbare Eigenverantwortung der Besucher von Al-
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men und Weiden richtet sich nach den durch die Alm-
und Weidewirtschaft drohenden Gefahren, der Ver-
kehrsübung und anwendbaren Verhaltensregeln.

§ 1321. Wer auf seinem Grund und Boden fremdes
Vieh antrifft, ist deßwegen noch nicht berechtiget, es
zu töten. Er kann es durch anpassende Gewalt verja-
gen, oder wenn er dadurch Schaden gelitten hat, das
Recht der Privat-Pfändung über so viele Stücke Vie-
hes ausüben, als zu seiner Entschädigung hinreichet.
Doch muß er binnen acht Tagen sich mit dem Eigen-
thümer abfinden, oder seine Klage vor den Richter
bringen; widrigen Falls aber das gepfändete Vieh zu-
rückstellen.

§ 1322. Das gepfändete Vieh muß auch zurückge-
stellet werden, wenn der Eigenthümer eine andere an-
gemessene Sicherheit leistet.

Arten des Schadenersatzes.
§ 1323. Um den Ersatz eines verursachten Schadens

zu leisten, muß Alles in den vorigen Stand zurückver-
setzt, oder, wenn dieses nicht thunlich ist, der Schät-
zungswerth vergütet werden. Betrifft der Ersatz nur
den erlittenen Schaden, so wird er eigentlich eine
Schadloshaltung; wofern er sich aber auch auf den ent-
gangenen Gewinn und die Tilgung der verursachten
Beleidigung erstreckt, volle Genugthuung genannt.

§ 1324. In dem Falle eines aus böser Absicht oder
aus einer auffallenden Sorglosigkeit verursachten
Schadens ist der Beschädigte volle Genugthung
(Anm.: richtig: Genugthuung); in den übrigen Fällen
aber nur die eigentliche Schadloshaltung zu fordern
berechtiget. Hiernach ist in den Fällen, wo im Gesetze
der allgemeine Ausdruck: Ersatz, vorkommt, zu beurt-
heilen, welche Art des Ersatzes zu leisten sey.

Insbesondere

1) bey Verletzungen an dem Körper;
§ 1325. Wer jemanden an seinem Körper verletzet,

bestreitet die Heilungskosten des Verletzten; ersetzet
ihm den entgangenen, oder wenn der Beschädigte zum
Erwerb unfähig wird, auch den künftig entgehenden
Verdienst und bezahlt ihm auf Verlangen überdieß ein
den erhobenen Umständen angemessenes Schmerzen-
geld.

§ 1326. Ist die verletzte Person durch die Mißhand-
lung verunstaltet worden; so muß, zumahl wenn sie
weiblichen Geschlechtes ist, in so fern auf diesen Um-
stand Rücksicht genommen werden, als ihr besseres
Fortkommen dadurch verhindert werden kann.

§ 1327. Erfolgt aus einer körperlichen Verletzung
der Tod, so müssen nicht nur alle Kosten, sondern
auch den Hinterbliebenen, für deren Unterhalt der Ge-
tötete nach dem Gesetze zu sorgen hatte, das, was ih-
nen dadurch entgangen ist, ersetzt werden.

1a. an der geschlechtlichen Selbstbestimmung
§ 1328. Wer jemanden durch eine strafbare Hand-

lung oder sonst durch Hinterlist, Drohung oder Aus-

nutzung eines Abhängigkeits- oder Autoritätsverhält-
nisses zur Beiwohnung oder sonst zu geschlechtlichen
Handlungen mißbraucht, hat ihm den erlittenen Scha-
den und den entgangenen Gewinn zu ersetzen sowie
eine angemessene Entschädigung für die erlittene Be-
einträchtigung zu leisten.

1b. am Recht auf Wahrung der Privatsphäre
§ 1328a. (1) Wer rechtswidrig und schuldhaft in die

Privatsphäre eines Menschen eingreift oder Umstände
aus der Privatsphäre eines Menschen offenbart oder
verwertet, hat ihm den dadurch entstandenen Schaden
zu ersetzen. Bei erheblichen Verletzungen der Privat-
sphäre, etwa wenn Umstände daraus in einer Weise
verwertet werden, die geeignet ist, den Menschen in
der Öffentlichkeit bloßzustellen, umfasst der Ersatzan-
spruch auch eine Entschädigung für die erlittene per-
sönliche Beeinträchtigung.

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, sofern eine Verlet-
zung der Privatsphäre nach besonderen Bestimmun-
gen zu beurteilen ist. Die Verantwortung für Verlet-
zungen der Privatsphäre durch Medien richtet sich al-
lein nach den Bestimmungen des Mediengesetzes,
BGBl. Nr. 314/1981, in der jeweils geltenden Fas-
sung.

2) an der persönlichen Freyheit;
§ 1329. Wer jemanden durch gewaltsame Entfüh-

rung, durch Privatgefangennehmung oder vorsätzlich
durch einen widerrechtlichen Arrest seiner Freiheit
beraubt, ist verpflichtet, dem Verletzten die vorige
Freiheit zu verschaffen und volle Genugtuung zu leis-
ten. Kann er ihm die Freiheit nicht mehr verschaffen,
so muß er den Hinterbliebenen, wie bei der Tötung,
Ersatz leisten.

3) an der Ehre;
§ 1330. (1) Wenn jemandem durch Ehrenbeleidi-

gung ein wirklicher Schade oder Entgang des Gewin-
nes verursacht worden ist, so ist er berechtigt, den Er-
satz zu fordern.

(2) Dies gilt auch, wenn jemand Tatsachen verbrei-
tet, die den Kredit, den Erwerb oder das Fortkommen
eines anderen gefährden und deren Unwahrheit er
kannte oder kennen mußte. In diesem Falle kann auch
der Widerruf und die Veröffentlichung desselben ver-
langt werden. Für eine nicht öffentlich vorgebrachte
Mitteilung, deren Unwahrheit der Mitteilende nicht
kennt, haftet er nicht, wenn er oder der Empfänger der
Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse hatte.

4) an dem Vermögen.
§ 1331. Wird jemand an seinem Vermögen vorsätz-

lich oder durch auffallende Sorglosigkeit eines Ande-
ren beschädiget; so ist er auch den entgangenen Ge-
winn, und, wen der Schade vermittelst einer durch ein
Strafgesetz verbothenen Handlung oder aus Muthwil-
len und Schadenfreude verursachet worden ist, den
Werth der besonderen Vorliebe zu fordern berechtiget.
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§ 1332. Der Schade, welcher aus einem minderen
Grade des Versehens oder der Nachlässigkeit verursa-
chet worden ist, wird nach dem gemeinen Werthe, den
die Sache zur Zeit der Beschädigung hatte, ersetzet.

§ 1332a. Wird ein Tier verletzt, so gebühren die tat-
sächlich aufgewendeten Kosten der Heilung oder der
versuchten Heilung auch dann, wenn sie den Wert des
Tieres übersteigen, soweit auch ein verständiger Tier-
halter in der Lage des Geschädigten diese Kosten auf-
gewendet hätte.

Besonders durch die Verzögerung der Zahlung.

Gesetzliche Zinsen und weitere Schäden
§ 1333. (1) Der Schaden, den der Schuldner seinem

Gläubiger durch die Verzögerung der Zahlung einer
Geldforderung zugefügt hat, wird durch die gesetzli-
chen Zinsen (§ 1000 Abs. 1) vergütet.

(2) Der Gläubiger kann außer den gesetzlichen Zin-
sen auch den Ersatz anderer, vom Schuldner verschul-
deter und ihm erwachsener Schäden geltend machen,
insbesondere die notwendigen Kosten zweckentspre-
chender außergerichtlicher Betreibungs- oder Einbrin-
gungsmaßnahmen, soweit diese in einem angemesse-
nen Verhältnis zur betriebenen Forderung stehen.

§ 1334. Eine Verzögerung fällt einem Schuldner zur
Last, wenn er den durch Gesetz oder Vertrag bestimm-
ten Zahlungstag nicht einhält. Sofern die Parteien
nicht anderes vereinbart haben, hat der Schuldner sei-
ne Leistung bei vertragsgemäßer Erbringung der Ge-
genleistung ohne unnötigen Aufschub nach der Er-
füllung durch den Gläubiger oder, wenn die Parteien
ein solches Verfahren vereinbart haben, nach der Ab-
nahme oder Überprüfung der Leistung des Gläubigers
oder, wenn die Forderung der Höhe nach noch nicht
feststeht, nach dem Eingang der Rechnung oder einer
gleichwertigen Zahlungsaufforderung zu erbringen.
Ist die Zahlungszeit sonst nicht bestimmt, so trägt der
Schuldner die Folgen der Zahlungsverzögerung, wenn
er sich nach dem Tag der gerichtlichen oder außerge-
richtlichen Einmahnung nicht mit dem Gläubiger ab-
gefunden hat.

§ 1335. Hat der Gläubiger die Zinsen ohne gericht-
liche Einmahnung bis auf den Betrag der Hauptschuld
steigen lassen, so erlischt das Recht, vom Kapital wei-
tere Zinsen zu fordern. Vom Tag der Streitanhängig-
keit an können jedoch neuerdings Zinsen verlangt
werden.

Bedingung des Vergütungsvertrages (Conventio-
nal-Strafe).

§ 1336. (1) Die vertragschließenden Teile können
eine besondere Übereinkunft treffen, daß auf den Fall

des entweder gar nicht oder nicht auf gehörige Art
oder zu spät erfüllten Versprechens ein bestimmter
Geld- oder anderer Betrag entrichtet werden solle
(§ 912). Der Schuldner erlangt mangels besonderer
Vereinbarung nicht das Recht, sich durch Bezahlung
des Vergütungsbetrages von der Erfüllung zu befreien.
Wurde die Konventionalstrafe für die Nichteinhaltung
der Erfüllungszeit oder des Erfüllungsortes verspro-
chen, so kann sie neben der Erfüllung gefordert wer-
den.

(2) In allen Fällen ist der Vergütungsbetrag, wenn er
vom Schuldner als übermäßig erwiesen wird, von dem
Richter, allenfalls nach Einvernehmung von Sachver-
ständigen, zu mäßigen.

(3) Der Gläubiger kann neben einer Konventional-
strafe den Ersatz eines diese übersteigenden Schadens
geltend machen. Ist der Schuldner ein Verbraucher im
Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 und Abs. 3 KSchG, so muss
dies im Einzelnen ausgehandelt werden.

Verbindlichkeit der Erben des Beschädigers.
§ 1337. Die Verbindlichkeit zum Ersatze des Scha-

dens und des entgangenen Gewinnes, oder zur Ent-
richtung des bedungenen Vergütungsbetrages haftet
auf dem Vermögen, und geht auf die Erben über.

Rechtsmittel der Entschädigung.
§ 1338. Das Recht zum Schadenersatze muß in der

Regel, wie jedes andere Privat-Recht, bey dem ordent-
lichen Richter angebracht werden. Hat der Beschädi-
ger zugleich ein Strafgesetz übertreten; so trifft ihn
auch die verhängte Strafe. Die Verhandlung über den
Schadensersatz aber gehöret auch in diesem Falle, in
sofern sie nicht durch die Strafgesetze dem Strafge-
richte oder der politischen Behörde aufgetragen ist, zu
dem Civil-Gerichte.

§ 1340. Diese Behörden haben in dem Falle, daß
sich die Entschädigung unmittelbar bestimmen läßt,
sogleich darüber nach den in diesem Hauptstücke ert-
heilten Vorschriften zu erkennen. Wenn aber der Er-
satz des Schadens nicht unmittelbar bestimmt werden
kann, ist in dem Erkenntnisse überhaupt auszudrü-
cken, daß dem Beschädigtem die Entschädigung im
Wege Rechtens zu suchen vorbehalten bleibe. Dieser
Weg ist auch in Criminal-Fällen dem Beschädigten,
und in anderen Fällen beyden Theilen dann vorbehal-
ten, wenn sie mit der von der Strafbehörde erfolgten
Bestimmung des Ersatzes sich nicht befriedigen woll-
ten.

§ 1341. Gegen das Verschulden eines Richters be-
schwert man sich bey der höheren Behörde. Diese un-
tersuchet und beurtheilet die Beschwerde von Amts
wegen.
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Amtshaftungsgesetz
Bundesgesetz über die Haftung der Gebietskörperschaften und der sonstigen Körperschaften und Anstalten
des öffentlichen Rechts für in Vollziehung der Gesetze zugefügte Schäden (Amtshaftungsgesetz – AHG)
StF: BGBl. Nr. 20/1949 idF BGBl. I Nr. 122/2013 (AHG)

I. Abschnitt

Haftpflicht
§ 1. (1) Der Bund, die Länder, die Gemeinden, sons-

tige Körperschaften des öffentlichen Rechts und die
Träger der Sozialversicherung - im folgenden Rechts-
träger genannt - haften nach den Bestimmungen des
bürgerlichen Rechts für den Schaden am Vermögen
oder an der Person, den die als ihre Organe handeln-
den Personen in Vollziehung der Gesetze durch ein
rechtswidriges Verhalten wem immer schuldhaft zuge-
fügt haben; dem Geschädigten haftet das Organ nicht.
Der Schaden ist nur in Geld zu ersetzen.

(2) Organe im Sinne dieses Bundesgesetzes sind alle
physischen Personen, wenn sie in Vollziehung der Ge-

setze (Gerichtsbarkeit oder Verwaltung) handeln,
gleichviel, ob sie dauernd oder vorübergehend oder
für den einzelnen Fall bestellt sind, ob sie gewählte,
ernannte oder sonstwie bestellte Organe sind und ob
ihr Verhältnis zum Rechtsträger nach öffentlichem
oder privatem Recht zu beurteilen ist.

(3) Mit dem im Abs. 1 genannten Rechtsträger haf-
tet zur ungeteilten Hand auch derjenige, als dessen Or-
gan die handelnde Person gewählt, ernannt oder sonst-
wie bestellt worden ist. Hat dieser Rechtsträger auf
Grund dieser Haftung Zahlungen geleistet, so hat er an
den im Abs. 1 genannten Rechtsträger einen Anspruch
auf Rückersatz.

§ 1 | 3. AHG
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E-Commerce-Gesetz
Bundesgesetz, mit dem bestimmte rechtliche Aspekte des elektronischen Geschäfts- und Rechtsverkehrs
geregelt werden (E-Commerce-Gesetz - ECG)
StF: BGBl. I Nr. 152/2001 idF BGBl. I Nr. 34/2015 (ECG)
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1. Abschnitt

Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

Anwendungsbereich
§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt einen rechtli-

chen Rahmen für bestimmte Aspekte des elektroni-
schen Geschäfts- und Rechtsverkehrs. Es behandelt
die Zulassung von Diensteanbietern, deren Informati-
onspflichten, den Abschluss von Verträgen, die Ver-
antwortlichkeit von Diensteanbietern, das Herkunfts-
landprinzip und die Zusammenarbeit mit anderen Mit-
gliedstaaten im elektronischen Geschäfts- und Rechts-
verkehr.

(2) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über
das Herkunftslandprinzip (§§ 20 bis 23) und die Zu-
sammenarbeit mit anderen Mitgliedstaaten (§ 25) sind
nur auf den Verkehr von Diensten der Informations-
gesellschaft innerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums anzuwenden.

§ 2. Dieses Bundesgesetz lässt Belange des Abga-
benwesens, des Datenschutzes und des Kartellrechts
unberührt.

Begriffsbestimmungen
§ 3. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeuten:

1. Dienst der Informationsgesellschaft: ein in der
Regel gegen Entgelt elektronisch im Fernabsatz auf
individuellen Abruf des Empfängers bereitgestellter
Dienst (§ 1 Abs. 1 Z 2 Notifikationsgesetz 1999),
insbesondere der Online-Vertrieb von Waren und
Dienstleistungen, Online-Informationsangebote, die
Online-Werbung, elektronische Suchmaschinen und
Datenabfragemöglichkeiten sowie Dienste, die In-
formationen über ein elektronisches Netz übermit-

teln, die den Zugang zu einem solchen vermitteln
oder die Informationen eines Nutzers speichern;

2. Diensteanbieter: eine natürliche oder juristische
Person oder sonstige rechtsfähige Einrichtung, die
einen Dienst der Informationsgesellschaft bereit-
stellt;

3. niedergelassener Diensteanbieter: ein Dienstean-
bieter, der eine Wirtschaftstätigkeit mittels einer
festen Einrichtung auf unbestimmte Zeit tatsächlich
ausübt, wobei das Vorhandensein und die Nutzung
von technischen Mitteln und Technologien, die zur
Bereitstellung des Dienstes erforderlich sind, für
sich allein noch keine Niederlassung des Dienstean-
bieters begründen;

4. Nutzer: eine natürliche oder juristische Person oder
sonstige rechtsfähige Einrichtung, die zu berufli-
chen oder sonstigen Zwecken einen Dienst der In-
formationsgesellschaft in Anspruch nimmt, insbe-
sondere um Informationen zu erlangen oder Infor-
mationen zugänglich zu machen;

5. Verbraucher: eine natürliche Person, die zu Zwe-
cken handelt, die nicht zu ihren gewerblichen, ge-
schäftlichen oder beruflichen Tätigkeiten gehören;

6. kommerzielle Kommunikation: Werbung und an-
dere Formen der Kommunikation, die der unmittel-
baren oder mittelbaren Förderung des Absatzes von
Waren und Dienstleistungen oder des Erscheinungs-
bildes eines Unternehmens dienen, ausgenommen

a) Angaben, die einen direkten Zugang zur Tä-
tigkeit des Unternehmens ermöglichen, etwa
ein Domain-Name oder eine elektronische
Postadresse, sowie
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b) unabhängig und insbesondere ohne finanzielle
Gegenleistung gemachte Angaben über Wa-
ren, Dienstleistungen oder das Erscheinungs-
bild eines Unternehmens;

7. Mitgliedstaat: ein Mitgliedstaat der Europäischen
Gemeinschaft oder des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum;

8. koordinierter Bereich: die allgemein oder beson-
ders für Dienste der Informationsgesellschaft und
für Diensteanbieter geltenden Rechtsvorschriften
über die Aufnahme und die Ausübung einer solchen
Tätigkeit, insbesondere Rechtsvorschriften über die
Qualifikation und das Verhalten der Diensteanbie-
ter, über die Genehmigung oder Anmeldung sowie
die Qualität und den Inhalt der Dienste der Infor-
mationsgesellschaft - einschließlich der für die Wer-
bung und für Verträge geltenden Bestimmungen -
und über die rechtliche Verantwortlichkeit der
Diensteanbieter.

2. Abschnitt

Zulassung von Diensten der Informationsgesell-
schaft

Zulassungsfreiheit
§ 4. (1) Die Aufnahme und die Ausübung der Tä-

tigkeit eines Diensteanbieters bedürfen keiner geson-
derten behördlichen Zulassung, Bewilligung, Geneh-
migung oder Konzession oder sonstigen Anforderung
gleicher Wirkung.

(2) Rechtsvorschriften, die die Zulässigkeit der Auf-
nahme oder Ausübung einer geschäftlichen, gewerb-
lichen oder beruflichen Tätigkeit regeln und nicht be-
sonders und ausschließlich für Dienste der Informa-
tionsgesellschaft oder deren Anbieter gelten, bleiben
unberührt. Gleiches gilt für Rechtsvorschriften über
die Anzeige- oder Konzessionspflicht von Telekom-
munikationsdiensten.

3. Abschnitt

Informationspflichten

Allgemeine Informationen
§ 5. (1) Ein Diensteanbieter hat den Nutzern ständig

zumindest folgende Informationen leicht und unmit-
telbar zugänglich zur Verfügung zu stellen:

1. seinen Namen oder seine Firma;

2. die geografische Anschrift, unter der er niedergelas-
sen ist;

3. Angaben, auf Grund deren die Nutzer mit ihm rasch
und unmittelbar in Verbindung treten können, ein-
schließlich seiner elektronischen Postadresse;

4. sofern vorhanden, die Firmenbuchnummer und das
Firmenbuchgericht;

5. soweit die Tätigkeit einer behördlichen Aufsicht un-
terliegt, die für ihn zuständige Aufsichtsbehörde;

6. bei einem Diensteanbieter, der gewerbe- oder be-
rufsrechtlichen Vorschriften unterliegt, die Kam-
mer, den Berufsverband oder eine ähnliche Einrich-
tung, der er angehört, die Berufsbezeichnung und
den Mitgliedstaat, in dem diese verliehen worden
ist, sowie einen Hinweis auf die anwendbaren ge-
werbe- oder berufsrechtlichen Vorschriften und den
Zugang zu diesen;

7. sofern vorhanden, die Umsatzsteuer-Identifikati-
onsnummer.
(2) Sofern in Diensten der Informationsgesellschaft

Preise angeführt werden, sind diese so auszuzeichnen,
dass sie ein durchschnittlich aufmerksamer Betrachter
leicht lesen und zuordnen kann. Es muss eindeutig er-
kennbar sein, ob die Preise einschließlich der Umsatz-
steuer sowie aller sonstigen Abgaben und Zuschläge
ausgezeichnet sind (Bruttopreise) oder nicht. Darüber
hinaus ist auch anzugeben, ob Versandkosten enthal-
ten sind.

(3) Sonstige Informationspflichten bleiben unbe-
rührt.

Informationen über kommerzielle Kommunikati-
on

§ 6. (1) Ein Diensteanbieter hat dafür zu sorgen,
dass eine kommerzielle Kommunikation, die Bestand-
teil eines Dienstes der Informationsgesellschaft ist
oder einen solchen Dienst darstellt, klar und eindeutig

1. als solche erkennbar ist,

2. die natürliche oder juristische Person, die die kom-
merzielle Kommunikation in Auftrag gegeben hat,
erkennen lässt,

3. Angebote zur Absatzförderung wie etwa Zugaben
und Geschenke als solche erkennen lässt und einen
einfachen Zugang zu den Bedingungen für ihre In-
anspruchnahme enthält sowie

4. Preisausschreiben und Gewinnspiele als solche er-
kennen lässt und einen einfachen Zugang zu den
Teilnahmebedingungen enthält.
(2) Sonstige Informationspflichten für kommerzielle

Kommunikation sowie Rechtsvorschriften über die
Zulässigkeit von Angeboten zur Absatzförderung und
von Preisausschreiben und Gewinnspielen bleiben un-
berührt.

Nicht angeforderte kommerzielle Kommunikation
§ 7. (1) Ein Diensteanbieter, der eine kommerzielle

Kommunikation zulässigerweise ohne vorherige Zu-
stimmung des Empfängers mittels elektronischer Post
versendet, hat dafür zu sorgen, dass die kommerzielle
Kommunikation bei ihrem Eingang beim Nutzer klar
und eindeutig als solche erkennbar ist.

(2) Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-
GmbH (RTR-GmbH) hat eine Liste zu führen, in die
sich diejenigen Personen und Unternehmen kostenlos
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eintragen können, die für sich die Zusendung kom-
merzieller Kommunikation im Weg der elektronischen
Post ausgeschlossen haben. Die in Abs. 1 genannten
Diensteanbieter haben diese Liste zu beachten.

(3) Rechtsvorschriften über die Zulässigkeit und
Unzulässigkeit der Übermittlung kommerzieller Kom-
munikation im Weg der elektronischen Post bleiben
unberührt.

Kommerzielle Kommunikation für Angehörige ge-
regelter Berufe

§ 8. (1) Für Diensteanbieter, die berufsrechtlichen
Vorschriften unterliegen, ist eine kommerzielle Kom-
munikation, die Bestandteil eines von ihnen bereitge-
stellten Dienstes der Informationsgesellschaft ist oder
einen solchen darstellt, zulässig.

(2) Berufsrechtliche Vorschriften, die kommerzielle
Kommunikation für die Angehörigen dieser Berufe
insbesondere zur Wahrung der Unabhängigkeit, Wür-
de und Ehre des Berufs, zur Sicherung des Berufsge-
heimnisses und zur Einhaltung eines lauteren Verhal-
tens gegenüber Kunden und anderen Berufsangehöri-
gen einschränken, bleiben unberührt.

4. Abschnitt

Abschluss von Verträgen

Informationen für Vertragsabschlüsse
§ 9. (1) Ein Diensteanbieter hat einen Nutzer vor

Abgabe seiner Vertragserklärung (Vertragsanbot oder
-annahme) über folgende Belange klar, verständlich
und eindeutig zu informieren:

1. die einzelnen technischen Schritte, die zu seiner
Vertragserklärung und zum Vertragsabschluss füh-
ren;

2. den Umstand, ob der Vertragstext nach Vertragsab-
schluss vom Diensteanbieter gespeichert wird sowie
gegebenenfalls den Zugang zu einem solchen Ver-
tragstext;

3. die technischen Mittel zur Erkennung und Berichti-
gung von Eingabefehlern vor Abgabe der Vertrags-
erklärung sowie

4. die Sprachen, in denen der Vertrag abgeschlossen
werden kann.
(2) Ein Diensteanbieter hat die freiwilligen Verhal-

tenskodizes, denen er sich unterwirft, und den elektro-
nischen Zugang zu diesen Kodizes anzugeben.

(3) Die Informationspflichten nach den Abs. 1 und
2 können nicht zum Nachteil von Verbrauchern abbe-
dungen werden. Sie gelten nicht für Verträge, die aus-
schließlich im Weg der elektronischen Post oder eines
damit vergleichbaren individuellen Kommunikations-
mittels abgeschlossen werden.

(4) Sonstige Informationspflichten des Dienstean-
bieters bleiben unberührt.

Abgabe einer Vertragserklärung
§ 10. (1) Ein Diensteanbieter hat dem Nutzer ange-

messene, wirksame und zugängliche technische Mittel
zur Verfügung zu stellen, mit denen dieser Eingabe-
fehler vor der Abgabe seiner Vertragserklärung erken-
nen und berichtigen kann.

(2) Ein Diensteanbieter hat dem Nutzer den Zugang
einer elektronischen Vertragserklärung unverzüglich
elektronisch zu bestätigen.

(3) Die Verpflichtungen des Diensteanbieters nach
den Abs. 1 und 2 können nicht zum Nachteil von Ver-
brauchern abbedungen werden. Sie gelten nicht für
Verträge, die ausschließlich im Weg der elektroni-
schen Post oder eines damit vergleichbaren indivi-
duellen elektronischen Kommunikationsmittels abge-
schlossen werden.

Vertragsbestimmungen und Geschäftsbedingun-
gen

§ 11. Ein Diensteanbieter hat die Vertragsbestim-
mungen und die allgemeinen Geschäftsbedingungen
dem Nutzer so zur Verfügung zu stellen, dass er sie
speichern und wiedergeben kann. Diese Verpflichtung
kann nicht zum Nachteil des Nutzers abbedungen wer-
den.

Zugang elektronischer Erklärungen
§ 12. Elektronische Vertragserklärungen, andere

rechtlich erhebliche elektronische Erklärungen und
elektronische Empfangsbestätigungen gelten als zuge-
gangen, wenn sie die Partei, für die sie bestimmt sind,
unter gewöhnlichen Umständen abrufen kann. Diese
Regelung kann nicht zum Nachteil von Verbrauchern
abbedungen werden.

5. Abschnitt

Verantwortlichkeit von Diensteanbietern

Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Durchlei-
tung

§ 13. (1) Ein Diensteanbieter, der von einem Nutzer
eingegebene Informationen in einem Kommunikati-
onsnetz übermittelt oder den Zugang zu einem Kom-
munikationsnetz vermittelt, ist für die übermittelten
Informationen nicht verantwortlich, sofern er

1. die Übermittlung nicht veranlasst,

2. den Empfänger der übermittelten Informationen
nicht auswählt und

3. die übermittelten Informationen weder auswählt
noch verändert.
(2) Die Übermittlung von Informationen und die

Vermittlung des Zugangs im Sinn des Abs. 1 umfassen
auch die automatische kurzzeitige Zwischenspeiche-
rung der übermittelten Informationen, soweit diese
Zwischenspeicherung nur der Durchführung der Über-
mittlung im Kommunikationsnetz dient und die Infor-
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mation nicht länger gespeichert wird, als es für die
Übermittlung üblicherweise erforderlich ist.

Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Suchma-
schinen

§ 14. (1) Ein Diensteanbieter, der Nutzern eine
Suchmaschine oder andere elektronische Hilfsmittel
zur Suche nach fremden Informationen bereitstellt, ist
für die abgefragten Informationen nicht verantwort-
lich, sofern er

1. die Übermittlung der abgefragten Informationen
nicht veranlasst,

2. den Empfänger der abgefragten Informationen nicht
auswählt und

3. die abgefragten Informationen weder auswählt noch
verändert.
(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Person,

von der die abgefragten Informationen stammen, dem
Diensteanbieter untersteht oder von ihm beaufsichtigt
wird.

Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Zwischen-
speicherungen (Caching)

§ 15. Ein Diensteanbieter, der von einem Nutzer ein-
gegebene Informationen in einem Kommunikations-
netz übermittelt, ist für eine automatische, zeitlich be-
grenzte Zwischenspeicherung, die nur der effiziente-
ren Gestaltung der auf Abruf anderer Nutzer erfolgen-
den Informationsübermittlung dient, nicht verantwort-
lich, sofern er

1. die Information nicht verändert,

2. die Bedingungen für den Zugang zur Information
beachtet,

3. die Regeln für die Aktualisierung der Information,
die in allgemein anerkannten und verwendeten In-
dustriestandards festgelegt sind, beachtet,

4. die zulässige Anwendung von Technologien zur
Sammlung von Daten über die Nutzung der Infor-
mation, die in allgemein anerkannten und verwen-
deten Industriestandards festgelegt sind, nicht be-
einträchtigt und

5. unverzüglich eine von ihm gespeicherte Informati-
on entfernt oder den Zugang zu ihr sperrt, sobald
er tatsächliche Kenntnis davon erhalten hat, dass
die Information am ursprünglichen Ausgangsort der
Übertragung aus dem Netz entfernt oder der Zugang
zu ihr gesperrt wurde oder dass ein Gericht oder ei-
ne Verwaltungsbehörde die Entfernung oder Sperre
angeordnet hat.

Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Speiche-
rung fremder Inhalte (Hosting)

§ 16. (1) Ein Diensteanbieter, der von einem Nutzer
eingegebene Informationen speichert, ist für die im
Auftrag eines Nutzers gespeicherten Informationen
nicht verantwortlich, sofern er

1. von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information
keine tatsächliche Kenntnis hat und sich in Bezug
auf Schadenersatzansprüche auch keiner Tatsachen
oder Umstände bewusst ist, aus denen eine rechts-
widrige Tätigkeit oder Information offensichtlich
wird, oder,

2. sobald er diese Kenntnis oder dieses Bewusstsein
erhalten hat, unverzüglich tätig wird, um die Infor-
mation zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sper-
ren.
(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn der Nutzer

dem Diensteanbieter untersteht oder von ihm beauf-
sichtigt wird.

Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Links
§ 17. (1) Ein Diensteanbieter, der mittels eines elek-

tronischen Verweises einen Zugang zu fremden Infor-
mationen eröffnet, ist für diese Informationen nicht
verantwortlich,

1. sofern er von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder In-
formation keine tatsächliche Kenntnis hat und sich
in Bezug auf Schadenersatzansprüche auch keiner
Tatsachen oder Umstände bewusst ist, aus denen ei-
ne rechtswidrige Tätigkeit oder Information offen-
sichtlich wird, oder,

2. sobald er diese Kenntnis oder dieses Bewusstsein
erlangt hat, unverzüglich tätig wird, um den elektro-
nischen Verweis zu entfernen.
(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Person,

von der die Informationen stammen, dem Dienstean-
bieter untersteht oder von ihm beaufsichtigt wird oder
der Diensteanbieter die fremden Informationen als sei-
ne eigenen darstellt.

Umfang der Pflichten der Diensteanbieter
§ 18. (1) Die in den §§ 13 bis 17 genannten Dienste-

anbieter sind nicht verpflichtet, die von ihnen gespei-
cherten, übermittelten oder zugänglich gemachten In-
formationen allgemein zu überwachen oder von sich
aus nach Umständen zu forschen, die auf rechtswidri-
ge Tätigkeiten hinweisen.

(2) Die in den §§ 13 und 16 genannten Dienstean-
bieter haben auf Grund der Anordnung eines dazu ge-
setzlich befugten inländischen Gerichtes diesem alle
Informationen zu übermitteln, an Hand deren die Nut-
zer ihres Dienstes, mit denen sie Vereinbarungen über
die Übermittlung oder Speicherung von Informationen
abgeschlossen haben, zur Verhütung, Ermittlung, Auf-
klärung oder Verfolgung gerichtlich strafbarer Hand-
lungen ermittelt werden können.

(3) Die in § 16 genannten Diensteanbieter haben auf
Grund der Anordnung einer Verwaltungsbehörde die-
ser den Namen und die Adressen der Nutzer ihres
Dienstes, mit denen sie Vereinbarungen über die Spei-
cherung von Informationen abgeschlossen haben, zu
übermitteln, sofern die Kenntnis dieser Informationen
eine wesentliche Voraussetzung der Wahrnehmung der
der Behörde übertragenen Aufgaben bildet.
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(4) Die in § 16 genannten Diensteanbieter haben den
Namen und die Adresse eines Nutzers ihres Diens-
tes, mit dem sie Vereinbarungen über die Speicherung
von Informationen abgeschlossen haben, auf Verlan-
gen dritten Personen zu übermitteln, sofern diese ein
überwiegendes rechtliches Interesse an der Feststel-
lung der Identität eines Nutzers und eines bestimmten
rechtswidrigen Sachverhalts sowie überdies glaubhaft
machen, dass die Kenntnis dieser Informationen eine
wesentliche Voraussetzung für die Rechtsverfolgung
bildet.

(5) Sonstige Auskunfts- und Mitwirkungspflichten
der Diensteanbieter gegenüber Behörden oder Gerich-
ten bleiben unberührt.

Weitergehende Vorschriften
§ 19. (1) Die §§ 13 bis 18 lassen gesetzliche Vor-

schriften, nach denen ein Gericht oder eine Behörde
dem Diensteanbieter die Unterlassung, Beseitigung
oder Verhinderung einer Rechtsverletzung auftragen
kann, unberührt.

(2) Abs. 1 sowie die §§ 13 bis 18 sind auch auf
Anbieter anzuwenden, die unentgeltlich elektronische
Dienste bereitstellen.

6. Abschnitt

Herkunftslandprinzip und Ausnahmen

Herkunftslandprinzip
§ 20. (1) Im koordinierten Bereich (§ 3 Z 8) richten

sich die rechtlichen Anforderungen an einen in einem
Mitgliedstaat niedergelassenen Diensteanbieter nach
dem Recht dieses Staats.

(2) Der freie Verkehr der Dienste der Informations-
gesellschaft aus einem anderen Mitgliedstaat darf vor-
behaltlich der §§ 21 bis 23 nicht auf Grund inländi-
scher Rechtsvorschriften eingeschränkt werden, die in
den koordinierten Bereich fallen.

Ausnahmen vom Herkunftslandprinzip
§ 21. Das Herkunftslandprinzip ist in folgenden Be-

reichen nicht anzuwenden:

1. Belange des Urheberrechts und verwandter
Schutzrechte, der gewerblichen Schutzrechte so-
wie des Datenbank- und Halbleiterschutzes;

2. die Ausgabe elektronischen Geldes durch Institute,
auf die die Mitgliedstaaten eine der in Art. 8
Abs. 1 der Richtlinie 2000/46/EG, ABl. Nr. L 275
vom 27. Oktober 2000, S 39, vorgesehenen Aus-
nahmen angewendet haben;

3. Rechtsvorschriften über die Werbung für Invest-
mentfonds und andere Organismen für gemeinsa-
me Anlagen von Wertpapieren im Vertriebsstaat;

4. die in Titel I Kapitel VIII und in Art. 179 und
Art. 181 Abs. 2 der Richtlinie 2009/138/EG be-
treffend die Aufnahme und Ausübung der Versi-
cherungs- und Rückversicherungstätigkeit (Solva-

bilität II) (Neufassung), ABl. Nr. L 335 vom
17.12.2009 S. 1, zuletzt geändert durch die Richt-
linie 2014/51/EU, ABl. Nr. L 153 vom 22.05.2014
S. 1, sowie die in Art. 7 der Verordnung (EG)
Nr. 593/2008 über das auf vertragliche Schuldver-
hältnisse anzuwendende Recht (Rom I), ABl. L
Nr. 177 vom 04.07.2008 S. 6, berichtigt durch
ABl. Nr. L 309 vom 24.11.2009 S. 87, enthaltenen
Rechtsvorschriften über die freie Niederlassung
und den freien Dienstleistungsverkehr von Versi-
cherungsunternehmen im Europäischen Wirt-
schaftsraum, über die Verpflichtungen von Versi-
cherungsunternehmen zur Vorlage der Bedingun-
gen für eine Pflichtversicherung an die zuständige
Aufsichtsbehörde sowie über das anwendbare
Recht bei Nicht-Lebens- und Lebensversiche-
rungsverträgen, die in einem Mitgliedstaat gelege-
ne Risiken decken;

5. die Freiheit der Parteien eines Vertrags zur Rechts-
wahl;

6. vertragliche Schuldverhältnisse in Bezug auf Ver-
braucherverträge einschließlich der gesetzlichen
Informationspflichten, die einen bestimmenden
Einfluss auf die Entscheidung zum Vertragsab-
schluss haben;

7. die Rechtswirksamkeit von Verträgen zur Begrün-
dung oder Übertragung von Rechten an Immobili-
en, sofern diese Verträge nach dem Recht des Mit-
gliedstaats, in dem sich die Immobilie befindet,
zwingenden Formvorschriften unterliegen;

8. die Zulässigkeit nicht angeforderter Werbung und
anderer Maßnahmen zur Absatzförderung im Weg
der elektronischen Post;

9. die Tätigkeit von Notaren und die Tätigkeit von
Angehörigen gleichwertiger Berufe, soweit diese
öffentlich-rechtliche Befugnisse ausüben;

10. die Vertretung einer Partei und die Verteidigung
ihrer Interessen vor den Gerichten, vor unabhän-
gigen Verwaltungssenaten oder vor Behörden im
Sinne des Art. 133 Z 4
B-VG;

11. Gewinn- und Glücksspiele, bei denen ein Einsatz,
der einen Geldwert darstellt, zu leisten ist, ein-
schließlich von Lotterien und Wetten;

12. Rechtsvorschriften über Waren, wie etwa Sicher-
heitsnormen, Kennzeichnungspflichten, Verbote
und Einschränkungen der Innehabung oder des
Besitzes, sowie über die Haftung für fehlerhafte
Waren;

13. Rechtsvorschriften über die Lieferung von Waren
einschließlich der Lieferung von Arzneimitteln
und

14. Rechtsvorschriften über Dienstleistungen, die
nicht elektronisch erbracht werden.
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Abweichungen vom Herkunftslandprinzip
§ 22. (1) Ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde

kann im Rahmen seiner bzw. ihrer gesetzlichen Be-
fugnisse abweichend vom Herkunftslandprinzip Maß-
nahmen ergreifen, die den freien Verkehr der Dienste
der Informationsgesellschaft aus einem anderen Mit-
gliedstaat einschränken. Solche Maßnahmen müssen
jedoch zum Schutz eines der in Abs. 2 genannten
Rechtsgüter erforderlich sein. Sie dürfen sich nur ge-
gen einen Diensteanbieter richten, der eines dieser
Rechtsgüter beeinträchtigt oder ernstlich und schwer-
wiegend zu beeinträchtigen droht. Auch müssen sie in
einem angemessenen Verhältnis zu den damit verfolg-
ten Zielen stehen.

(2) Der freie Verkehr der Dienste der Informations-
gesellschaft aus einem anderen Mitgliedstaat kann nur
aus folgenden Gründen eingeschränkt werden:

1. Schutz der öffentlichen Ordnung, etwa zur Verhü-
tung, Ermittlung, Aufklärung oder Verfolgung straf-
barer Handlungen, einschließlich des Jugendschut-
zes und der Bekämpfung der Hetze aus Gründen der
Rasse, des Geschlechts, des Glaubens oder der Na-
tionalität;

2. Schutz der Würde einzelner Menschen;

3. Schutz der öffentlichen Gesundheit;

4. Schutz der öffentlichen Sicherheit einschließlich
der Wahrung nationaler Sicherheits- und Verteidi-
gungsinteressen und

5. Schutz der Verbraucher einschließlich des Schutzes
der Anleger.
§ 23. (1) Eine Verwaltungsbehörde hat ihre Absicht

zur Ergreifung von Maßnahmen, die den freien Ver-
kehr von Diensten der Informationsgesellschaft aus
einem anderen Mitgliedstaat einschränken, der Euro-
päischen Kommission und der zuständigen Stelle des
anderen Staates mitzuteilen und diese aufzufordern,
geeignete Maßnahmen gegen den Diensteanbieter zu
veranlassen. Die Behörde kann die von ihr beabsich-
tigten Maßnahmen erst durchführen, wenn die zustän-
dige Stelle des anderen Mitgliedstaats dieser Auffor-
derung nicht innerhalb angemessener Frist Folge ge-
leistet hat oder die von ihr ergriffenen Maßnahmen un-
zulänglich sind.

(2) Bei Gefahr im Verzug kann die Verwaltungsbe-
hörde die von ihr beabsichtigten Maßnahmen auch oh-
ne Verständigung der Kommission und Aufforderung
der zuständigen Stelle des anderen Mitgliedstaats er-
lassen. In diesem Fall hat sie die von ihr ergriffene
Maßnahme unverzüglich der Kommission und der zu-
ständigen Stelle unter Angabe der Gründe für die An-
nahme von Gefahr im Verzug mitzuteilen.

(3) Die Abs. 1 und 2 sind auf gerichtliche Verfahren
nicht anzuwenden.

7. Abschnitt

Transparenz und Verbindung mit anderen Mit-
gliedstaaten

Transparenz
§ 24. (1) Der Bundesminister für Justiz hat die ihm

bekannt gewordenen wesentlichen gerichtlichen oder
verwaltungsbehördlichen Entscheidungen im Zusam-
menhang mit Diensten der Informationsgesellschaft
der Europäischen Kommission bekannt zu geben.

(2) Der Bundesminister für Justiz hat im Internet In-
formationen über

1. die vertraglichen Rechte und Pflichten der Nutzer
sowie über die bei Streitfällen verfügbaren Be-
schwerde- und Rechtsschutzverfahren einschließ-
lich der praktischen Aspekte dieser Verfahren und

2. die Anschriften von Behörden, Körperschaften öf-
fentlichen Rechts und anderer Stellen, bei denen die
Nutzer oder Diensteanbieter weitere Informationen
oder praktische Unterstützung erhalten können,

zu veröffentlichen.

Verbindungsstelle
§ 25. (1) Der Bundesminister für Justiz hat als Ver-

bindungsstelle mit den zuständigen Stellen anderer
Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission
zusammenzuarbeiten. Er hat den an ihn gelangten
Auskunftsbegehren anderer Mitgliedstaaten und der
Kommission zu entsprechen und die nicht in seinen
Wirkungsbereich fallenden Ersuchen um Amts- oder
Rechtshilfe oder Auskünfte an die zuständigen Ge-
richte oder Verwaltungsbehörden weiterzuleiten.

(2) Der Bundesminister für Justiz hat die Anschrif-
ten der ihm bekannt gegebenen Verbindungsstellen
anderer Mitgliedstaaten im Internet zu veröffentli-
chen.

8. Abschnitt

Strafbestimmungen

Verwaltungsübertretungen
§ 26. (1) Ein Diensteanbieter begeht eine Verwal-

tungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu
3 000 Euro zu bestrafen, wenn er

1. gegen seine allgemeinen Informationspflichten
nach § 5 Abs. 1 verstößt,

2. gegen seine Informationspflichten für kommerzielle
Kommunikation nach § 6 verstößt,

3. gegen seine Informationspflichten für Vertragsab-
schlüsse nach § 9 Abs. 1 verstößt oder entgegen § 9
Abs. 2 keinen elektronischen Zugang zu den frei-
willigen Verhaltenskodizes, denen er sich unter-
wirft, angibt,
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4. entgegen § 10 Abs. 1 keine technischen Mittel zur
Erkennung und Berichtigung von Eingabefehlern
zur Verfügung stellt oder

5. entgegen § 11 die Vertragsbestimmungen und die
allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht so zur
Verfügung stellt, dass sie der Nutzer speichern und
wiedergeben kann.
(2) Eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 liegt

nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer gericht-
lich strafbaren Handlung bildet oder nach anderen
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe
bedroht ist.

Tätige Reue
§ 27. (1) Die Behörde kann einen Diensteanbieter,

der die Verpflichtungen nach diesem Bundesgesetz
verletzt, darauf hinweisen und ihm auftragen, den ge-
setzmäßigen Zustand innerhalb einer von ihr festge-
legten angemessenen Frist herzustellen. Dabei hat sie
ihn auf die mit einer solchen Aufforderung verbunde-
nen Rechtsfolgen hinzuweisen.

(2) Ein Diensteanbieter ist wegen einer Verwal-
tungsübertretung nach § 26 Abs. 1 nicht zu bestrafen,
wenn er den gesetzmäßigen Zustand innerhalb der von
der Behörde gesetzten Frist herstellt.

9. Abschnitt

Vollzugs- und Schlussbestimmungen

In-Kraft-Treten
§ 28. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner

2002 in Kraft.

(2) § 21 Z 4 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 34/2015 tritt mit 1. Jänner 2016 in Kraft.

Verweise auf andere Bundesgesetze
§ 29. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestim-

mungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind
diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

Vollzug
§ 30. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes

sind hinsichtlich des § 7 der Bundesminister für Ver-
kehr, Innovation und Technologie, hinsichtlich der
§§ 24 und 25 der Bundesminister für Justiz sowie hin-
sichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesminis-
ter für Justiz und der Bundesminister für Wirtschaft
und Arbeit betraut.

Hinweise auf Notifikation und Umsetzung
§ 31. (1) Dieses Bundesgesetz wurde unter Einhal-

tung der Bestimmungen der Richtlinie 98/34/EG, ABl.
Nr. L 204 vom 21. Juli 1998, S 37, in der Fassung der
Richtlinie 98/48/EG, ABl. Nr. L 217 vom 5. August
1998, S 18, der Europäischen Kommission notifiziert
(Notifikationsnummer 2001/290/A).

(2) Mit diesem Bundesgesetz wird die Richtlinie
2000/31/EG über bestimmte Aspekte des elektroni-
schen Geschäftsverkehrs im Binnenmarkt (Richtlinie
über den elektronischen Geschäftsverkehr), ABl.
Nr. L 178 vom 17. Juli 2000, S 1, umgesetzt.
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Richtlinie 2000/31/EG
Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte
rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt ("Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr") (RL 2000/31)

[...]

Artikel 15
Keine allgemeine Überwachungspflicht

(1) Die Mitgliedstaaten erlegen Anbietern von Diens-
ten im Sinne der Artikel 12, 13 und 14 keine allgemei-
ne Verpflichtung auf, die von ihnen übermittelten oder
gespeicherten Informationen zu überwachen oder ak-
tiv nach Umständen zu forschen, die auf eine rechts-
widrige Tätigkeit hinweisen.

(2) Die Mitgliedstaaten können Anbieter von Diensten
der Informationsgesellschaft dazu verpflichten, die
zuständigen Behörden unverzüglich über mutmaßli-
che rechtswidrige Tätigkeiten oder Informationen der
Nutzer ihres Dienstes zu unterrichten, oder dazu ver-
pflichten, den zuständigen Behörden auf Verlangen In-
formationen zu übermitteln, anhand deren die Nutzer
ihres Dienstes, mit denen sie Vereinbarungen über die
Speicherung geschlossen haben, ermittelt werden kön-
nen.
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OGH 22.07.2020, 1Ob125/20v
OGH 22.07.2020, 1Ob125/20v (Internat)

Gericht

OGH
Entscheidungsdatum

22.07.2020
Geschäftszahl

1Ob125/20v
Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten Univ.-Prof. Dr. Bydlinski als Vorsitzenden sowie die
Hofräte und die Hofrätin Mag. Wurzer, Mag. Dr. Wurdinger, Dr. Hofer-Zeni-Rennhofer und Dr. Parzmayr als
weitere Richter in der Pflegschaftssache der mj L***** H*****, geboren am ***** 2003, wegen Unterhalts,
über den Revisionsrekurs des Vaters G***** H*****, vertreten durch Mag. Simone Hiebler und Dr. Gerd
Grebenjak, Rechtsanwälte in Leoben, gegen den Beschluss des Landesgerichts Leoben als Rekursgericht vom
26. Mai 2020, GZ 2 R 87/20y-43, mit dem der (Teil-)Beschluss des Bezirksgerichts Leoben vom
8. März 2020, GZ 1 Pu 160/17t-30, bestätigt wurde, den

Beschluss

gefasst:
Spruch

Der Revisionsrekurs wird zurückgewiesen.
Text

Begründung:

Die 16-jährige Tochter entstammt der geschiedenen Ehe ihres Vaters. Sie ist Spitzensportlerin und absolviert
im Rahmen eines Ausbildungszentrums eine Lehrausbildung, die die Aufnahme in den Sportkader des Ausbil-
dungszentrums voraussetzt. Sie schloss mit einer GmbH eine Ausbildungsvereinbarung über eine Lehre zum
Konstrukteur ab September 2019 ab. Nach dieser Ausbildungsvereinbarung erfolgt die Unterbringung wäh-
rend der praktischen Ausbildung in einem Internat und ist aktuell zu 100 % gefördert. Tatsächlich ist die Toch-
ter jedoch Tagesschülerin in diesem Internat, das (im selben Ort) rund 6 km von ihrer Wohnung entfernt liegt.
Nach einer Bestätigung der Bildungszentrumsleitung ist „im Moment“ eine Internatsunterbringung „nicht zu-
mutbar“, weil sie sich zu Hause einquartieren kann.

Strittig ist im Revisionsrekursverfahren allein die Frage, ob die Tochter die in der Ausbildungsvereinbarung
vorgesehene Internatsunterbringung in Anspruch nehmen muss, wodurch der unterhaltspflichtige Vater infolge
einer entsprechenden Bedürfnisbefriedigung durch Naturalleistungen (Kost, Quartier, Betreuung etc) zu einer
Herabsetzung seiner Unterhaltsverpflichtung gelangen möchte.

Das Erstgericht setzte – wegen eines Eigeneinkommens der Tochter (Sponsorgeld und Ausbildungsentschädi-
gung) – die Unterhaltsverpflichtung des Vaters ab 1. 1. 2020 auf 226 EUR monatlich herab.

Das Rekursgericht gab dem Rekurs des Vaters, mit dem er eine Herabsetzung auf 50 EUR monatlich anstreb-
te, nicht Folge. Rechtlich führte es – soweit für das Revisionsrekursverfahren von Relevanz – aus, die Tochter
in einem 6 km vom Wohnort entfernten Internat unterzubringen, „reiße“ sie ohne Not aus ihrer gewohnten
Umgebung und entspreche nicht ihrem Wohl. Es sei zweifelhaft, ob ein Vater in einer intakten Familie derart
handeln würde. Zwar habe die Tochter nach der Ausbildungsvereinbarung einen vertraglichen Anspruch auf
eine zu 100 % geförderte Unterbringung im Internat, allerdings sei von ihr nicht zu verlangen, diesen An-
spruch im Rechtsweg durchzusetzen. Das Rekursgericht erklärte den ordentlichen Revisionsrekurs für zuläs-
sig, weil „die rechtliche Beurteilung einer Internatsunterbringung der Minderjährigen immerhin eine Frage der
Einzelfallgerechtigkeit sein kann“.
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Rechtliche Beurteilung

Der vom Vater dagegen erhobene – von seiner Tochter beantwortete – Revisionsrekurs ist entgegen dem den
Obersten Gerichtshof nicht bindenden (§ 71 Abs 1 AußStrG) Ausspruch des Rekursgerichts mangels Darle-
gung einer erheblichen Rechtsfrage im Sinn des § 62 Abs 1 AußStrG nicht zulässig. Die Zurückweisung kann
sich auf die Ausführung der Zurückweisungsgründe beschränken (§ 71 Abs 3 AußStrG).

1. Der Oberste Gerichtshof ist auch im Verfahren außer Streitsachen nicht Tatsacheninstanz (RIS-Justiz
RS0007236 [T2]), weshalb die im Revisionsrekurs des Vaters erörterten Fragen der Beweiswürdigung (zur
Bestätigung der Bildungszentrumsleitung) nicht behandelt werden können (RS0007236 [T4]).

2. Unabhängig davon, ob sich der Vater bei Inanspruchnahme der zur Gänze geförderten Unterbringung seiner
Tochter im Internat – wie von ihm begehrt – Naturalleistungen wie Kost, Quartier und Betreuung anrechnen
lassen könnte, ist die Rechtsansicht des Rekursgerichts unbedenklich. Es argumentierte ohne Fehlbeurteilung,
dass seine Tochter nicht allein aus Kosten der Ersparnis und ohne Not aus ihrer gewohnten Umgebung (sie
wohnt bei der obsorgeberechtigten Mutter) herausgenommen werden soll, damit sie ihre Ausbildung ganztä-
gig im Internat, das nur 6 km entfernt ist, absolviert. Die Unterbringung würde ihrem Wohl nicht entsprechen.
Dass ein verständiger Vater in einer intakten Familie die Unterbringung im Internat befürworten würde, be-
hauptet auch der Vater nicht.

Die Tochter befindet sich sowohl als Lehrling als auch als angehende Profisportlerin (Spitzensportlerin) im
Hinblick auf die dafür notwendige Trainings- und Vorbereitungszeit in Ausbildung (4 Ob 263/98z). Da Selbst-
erhaltungsfähigkeit die eigene Fähigkeit zur angemessenen Bedürfnisdeckung bedeutet, tritt sie grundsätzlich
erst nach Abschluss der Berufsausbildung ein, beispielsweise mit Lehrabschluss (Neuhauser in Schwimann/

Kodek, ABGB5 § 231 Rz 404; Schwimann/Kolmasch, Unterhaltsrecht9 185; Limberg in Kletečka/Schauer,

ABGB-ON1.06 § 231 Rz 64, jeweils mwN). Der Vater vermag nicht aufzuzeigen, dass die Situation seiner
Tochter mit der eines Zivil- oder Präsenzdieners vergleichbar wäre. Dass Wehr-(ersatz-)dienstleistende in
Durchschnittsfällen selbsterhaltungsfähig sind, weil Präsenzdiener durch das Bundesheer umfassend versorgt
werden und Zivildiener einen Anspruch auf angemessene Verpflegung haben (RS0047475; RS0047535;
RS0115981; Limberg aaO Rz 65; Schwimann/Kolmasch aaO 184; Neuhauser aaO Rz 401 f; Stabentheiner/

Reiter in Rummel/Lukas4 § 231 ABGB Rz 50, jeweils mwN), ist mit dem hier zu beurteilenden Fall – auch im
Hinblick auf das Alter der Tochter – nicht vergleichbar, auch wenn der Vater dies aufgrund des „Heimschlä-
ferthemas“ meint. Darauf, ob es der Tochter zuzumuten wäre, ihren Anspruch auf Internatsunterbringung
durchzusetzen, kommt es nach dem Vorgesagten nicht mehr an.

3. Aus diesen Gründen ist der Revisionsrekurs mangels Vorliegens einer erheblichen Rechtsfrage zurückzu-
weisen.
European Case Law Identifier

ECLI:AT:OGH0002:2020:0010OB00125.20V.0722.000
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Gericht

OGH
Entscheidungsdatum

25.08.2020
Geschäftszahl

8Ob51/20p
Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch den Senatspräsidenten Hon.-Prof. Dr. Kuras als Vorsit-
zenden, die Hofrätinnen Dr. Tarmann-Prentner und Mag. Korn, den Hofrat Dr. Stefula und die Hofrätin
Mag. Wessely-Kristöfel als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei O*****, vertreten durch
Dr. Michael Jöstl, Rechtsanwalt in Innsbruck, gegen die beklagten Parteien 1. B*****, vertreten durch König
Ermacora Klotz & Partner, Rechtsanwälte in Innsbruck, und 2. J*****, vertreten durch Mag. Roland Seeger,
Rechtsanwalt in Innsbruck, und den Nebenintervenienten auf Seiten der beklagten Parteien D*****, vertreten
durch Dr. Walter Heel, Mag. Christof Heel, Rechtsanwälte in Innsbruck, wegen 14.510 EUR sA und Feststel-
lung (Streitwert 6.000 EUR), über die Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts
Innsbruck als Berufungsgericht vom 2. April 2020, GZ 2 R 22/20g-30, mit dem das Urteil des Landesgerichts
Innsbruck vom 18. Dezember 2019, GZ 17 Cg 19/19i-22, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:
Spruch

Die Revision wird zurückgewiesen.

Die klagende Partei ist schuldig, der erstbeklagten und der zweitbeklagten Partei sowie dem Nebeninterveni-
enten jeweils die mit 1.411,20 EUR (darin 235,20 EUR USt) bestimmten Kosten des Revisionsverfahrens bin-
nen 14 Tagen zu ersetzen.
Text

Begründung:

Der damals 16-jährige Kläger begab sich am 1. 8. 2018 als Teil einer Gruppe ungefähr gleichaltriger Jugendli-
cher zum Schwimmen an einen Badesee. Dort alberten die Jugendlichen – so auch der Kläger – zunächst eine
Weile gemeinsam bei einem Sprungturm herum, spritzten sich gegenseitig nass und zogen sich beim Hinauf-
steigen auf die Leiter aus Spaß gegenseitig zurück. Später ließ sich ein Teil der Gruppe auf einem Surfbrett
sitzend zu einer Badeinsel in der Mitte des Sees treiben. Dabei schoben sich die Jugendlichen – darunter der
Kläger – wechselseitig immer wieder vom Brett ins Wasser. Bei der Badeinsel handelte es sich um eine 30 bis
maximal 50 cm aus dem Wasser ragende Holzkonstruktion. Der Kläger, beide Beklagte, der Nebeninterveni-
ent und noch zumindest zwei weitere Mitglieder der Gruppe stiegen auf die Insel, auf der sich auch noch an-
dere, nicht zur Gruppe gehörige Personen befanden. Auf dieser Insel kam es wiederum zu freundschaftlichen
Rangeleien zwischen dem Kläger, den beiden Beklagten sowie dem Nebenintervenienten und anderen Grup-
penmitgliedern, wobei die Beteiligten danach trachteten, einander ins Wasser zu werfen bzw diese Versuche
abzuwehren. Dabei fielen immer wieder einzelne Teilnehmer ins Wasser oder sprangen freiwillig hinein. An-
dere Badegäste schwammen nicht in der Nähe der Insel. Ungefähr 10 bis 15 Minuten nach Eintreffen bei der
Badeinsel schubste der Nebenintervenient den Kläger in den See. Der Nebenintervenient selbst fiel nicht hin-
ein. Praktisch zeitgleich versuchte der Zweitbeklagte auf der Badeinsel am Erstbeklagten vorbei zum Ne-
benintervenienten zu gelangen, als ihn der Erstbeklagte im Bereich der Schultern packte und ins Wasser zu
werfen versuchte. Beim Abwehrversuch hielt sich der Zweitbeklagte am Erstbeklagten fest. In der Folge fielen
beide ins Wasser, und zwar dort, wo gerade der Kläger am Auftauchen war. Der Erstbeklagte nahm den Kläger
erst während des Sturzes wahr. Der Zweitbeklagte konnte kurz zuvor erkennen, dass der Kläger vom Nebenin-
tervenienten in das Wasser geschubst wurde. Er versuchte noch während des Fallens seine Beine auseinander-
zureißen, um dem Kläger auszuweichen. Ob nur der Erst- oder der Zweitbeklagte oder beide mit dem Kläger
kollidierten, war nicht feststellbar. Der Kläger wurde jedenfalls bei dem Badeunfall schwer verletzt.

Der Kläger begehrte von den Beklagten zur ungeteilten Hand den Ersatz von Pflege- und Fahrtkosten samt un-
fallkausalen Spesen von insgesamt 14.510 EUR und die Feststellung der Haftung der Beklagten für sämtliche
zukünftigen Unfallfolgen.
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Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren mangels Rechtswidrigkeit des Verhaltens der Beklagten überein-
stimmend ab.

Die ordentliche Revision wurde vom Berufungsgericht nachträglich über Antrag des Klägers gemäß § 508
ZPO mit der Begründung für zulässig erklärt, dass die Richtigkeit der Argumentation des Klägers jedenfalls
nicht von vornherein auszuschließen sei, es habe im Vorfallszeitpunkt gar kein Spiel stattgefunden, weil er
nicht durch eine Rangelei, an der er selbst beteiligt gewesen sei, sondern durch eine Rangelei zweier anderer
Personen, welche ins Wasser gestürzt seien, verletzt worden sei.

Die von den Beklagten und dem Nebenintervenienten beantwortete Revision des Klägers ist entgegen dem –
nicht bindenden – Ausspruch des Berufungsgerichts mangels Vorliegens der Voraussetzungen des § 502 Abs 1
ZPO nicht zulässig. Die Zurückweisung eines ordentlichen Rechtsmittels wegen Fehlens einer erheblichen
Rechtsfrage kann sich auf die Ausführung der Zurückweisungsgründe beschränken (§ 510 Abs 3 ZPO).
Rechtliche Beurteilung

1. Nach ständiger Rechtsprechung sind Handlungen oder Unterlassungen im Zuge sportlicher Betätigung,
durch die ein anderer Teilnehmer in seiner körperlichen Sicherheit gefährdet oder am Körper verletzt wird, in-
soweit nicht rechtswidrig, als sie nicht das in der Natur der betreffenden Sportart gelegene Risiko vergrößern
(RIS-Justiz RS0023039). Diese Rechtsprechung beruht auf dem Gedanken des Handelns auf eigene Gefahr.
Wer sich einer ihm bekannten oder erkennbaren Gefahr aussetzt, wie etwa durch Teilnahme an gefährlichen
Veranstaltungen, dem wird eine Selbstsicherung zugemutet. Ihm gegenüber wird die dem Gefährdenden sonst
obliegende Sorgfaltspflicht aufgehoben oder eingeschränkt (RS0023400 [T10]). In den Fällen echten Han-
delns auf eigene Gefahr ist die Rechtswidrigkeit des Verhaltens aufgrund einer umfangreichen Interessenab-
wägung zu beurteilen (RS0023400 [T9, T14]). Zu wessen Gunsten diese Interessenabwägung ausfällt, hängt
von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab, sodass der Lösung dieser Frage im Allgemeinen keine er-
hebliche Bedeutung im Sinn des § 502 Abs 1 ZPO zukommt (RS0023400 [T22]).

1.2 Bereits in der Entscheidung 6 Ob 220/04b hat der Oberste Gerichtshof ein freundschaftliches Gerangel auf
einem Badesteg als „sportähnliche“ Betätigung qualifiziert. Dabei komme es nicht darauf an, ob dem „Kampf
irgendein sportlicher oder sozialer Wert beizumessen“ sei oder nur grober Unfug vorliege, weil die Frage nach
dem erlaubten Sportrisiko bzw Spielrisiko nach anderen Kriterien zu entscheiden sei. Wesentliche Vorausset-
zungen für eine nach den Sonderregeln für die Sportausübung vorzunehmende Beurteilung eines Spiels seien
das Einverständnis der Beteiligten über eine sportähnliche Betätigung mit einem gewissen Mindestmaß an Re-
geln und die Kenntnis der Beteiligten über das damit verbundene Risiko. In einem solchen Fall würden die
Beteiligten selbst eine Gefahrenquelle schaffen und in voller Eigenverantwortlichkeit die Risken auf sich neh-
men, die mit der Sportausübung bzw dem Spiel zwingend verbunden seien. Negativvoraussetzung sei ferner,
dass nicht einen der Beteiligten eine besondere Sorgfaltspflicht zu Gunsten des anderen treffe.

1.3 Ausgehend von dieser Rechtsprechung hat das Berufungsgericht – wie schon das Erstgericht – die Range-
leien auf der Badeinsel auch im Anlassfall als spielerisch-sportliche Betätigung beurteilt. Der Kläger habe sich
aktiv an diesen Rangeleien beteiligt, die zum Ziel gehabt hätten, sich zum Spaß jeweils wechselseitig in das
Wasser zu schubsen, ohne sich dabei verletzen zu wollen. Das Risiko, bei einem Sturz ins Wasser verletzt zu
werden (insbesondere bei einem Gruppengerangel), hätte den Jugendlichen bewusst sein müssen. Da weder
den Nebenintervenienten noch die Beklagten eine besondere Sorgfaltspflicht gegenüber dem Kläger getroffen
hätte, sei das Verhalten der Beklagten nicht rechtswidrig.

2.1 Dagegen führt der Kläger ins Treffen, dass immer vom Vorliegen einer gewissen Spieldauer ausgegangen
werden müsse. Ein Einverständnis zur Teilnahme am Spiel oder Wettkampf könne sich nur auf die Dauer des
Spiels oder Wettkampfs beziehen. Nach seiner Meinung fehle höchstgerichtliche Rechtsprechung dazu, wann
ein Spiel beendet sei und allenfalls ein neues Spiel mit anderen Beteiligten und Regeln beginne.

2.2 Der Oberste Gerichtshof hat schon in der Entscheidung 6 Ob 76/05b im Zusammenhang mit auf einer Eis-
lauffläche Fangen spielenden Freunden darauf abgestellt, dass der dortige Kläger zum Vorfallszeitpunkt seine
Mitwirkung am Spiel bereits seit einigen Minuten beendet hatte und sich erkennbar einer anderen Tätigkeit,
nämlich der Beobachtung des am anschließenden Platz betriebenen Eisstockspielens zugewendet hatte. Er hat-
te das Eislaufen unterbrochen und befand sich in einer Ruheposition am Rand der Eislauffläche. Im Weiteren
prüfte der Oberste Gerichtshof die Frage, ob durch den Aufenthalt des Klägers im potenziellen Gefahrenbe-
reich nach der Beendigung oder während der Unterbrechung der sportlichen Betätigung ein
– die Rechtswidrigkeit des Verhaltens des Schädigers ausschließendes – Handeln auf eigene Gefahr zu beja-
hen sei.

2.3 Nach den Feststellungen liegt hier aber ein den Beklagten erkennbares Beenden oder Unterbrechen des
Spiels auf der Badeinsel durch den Kläger nicht vor. Der Einwand des Klägers, er sei nach einer Zeitspanne
ohne festgestellte Rangeleien völlig unvermittelt ins Wasser gestoßen worden, entfernt sich vom festgestellten
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Sachverhalt. Seine Prozessbehauptung, er habe sich vor dem Unfall noch einmal von der Badeinsel entfernt,
um ein abgetriebenes Surfbrett zurückzuholen, konnte gerade nicht festgestellt werden.

2.4 Auch mit dem Hinweis auf allgemeine Beweislastregeln ist für den Kläger nichts zu gewinnen:

Die Behauptungslast und Beweislast für Tatumstände, aus denen ein die Haftung begründendes Verschulden
des Schädigers an der Zufügung eines Schadens abgeleitet wird, trifft denjenigen, der seinen Anspruch darauf
stützt, sodass sämtliche in diesem Punkt verbleibende Unklarheiten zu seinen Lasten gehen, wobei dies auch
für den Beweis des Kausalzusammenhangs und der Rechtswidrigkeit des Verhaltens gilt (9 Ob 60/01s;
RS0037797).

Daher geht die getroffene Negativfeststellung ebenso zu Lasten des Klägers, wie der Umstand, dass ein Ende
des Gerangels auf der Badeinsel, bevor der Kläger vom Nebenintervenienten ins Wasser gestoßen wurde, eben
nicht festgestellt wurde.

2.5 Ob ein Sport oder Spiel gegeneinander oder auch nur gemeinsam (nebeneinander) ausgeführt wird, macht
keinen Unterschied. Der Verletzte muss bloß daran teilgenommen haben (vgl 7 Ob 157/06y).

3. Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 41, 50 ZPO. Die Beklagten und der Nebenintervenient haben auf
die Unzulässigkeit der Revision des Klägers in ihren Revisionsbeantwortungen hingewiesen (RS0035979
[T16]). Für die Revisionsbeantwortung gebührt gemäß § 23 RATG nur der einfache Einheitssatz.
European Case Law Identifier
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Gericht

OGH
Entscheidungsdatum

24.09.2020
Geschäftszahl

1Ob123/20z
Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch den Senatspräsidenten Univ.-Prof. Dr. Bydlinski als
Vorsitzenden sowie die Hofrätin und die Hofräte Mag. Wurzer, Mag. Dr. Wurdinger, Dr. Hofer-Zeni-Rennho-
fer und Dr. Parzmayr als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei O***** M*****, vertreten
durch Mag. Andreas Duensing, Rechtsanwalt in Wien, gegen die beklagte Partei Republik Österreich (Bund),
vertreten durch die Finanzprokuratur, Wien 1, Singerstraße 17–19, wegen 36.140 EUR sA über die außeror-
dentliche Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht
vom 22. Mai 2020, GZ 14 R 44/20y-21, mit dem das Urteil des Landesgerichts für Zivilrechtssachen Wien
vom 25. Februar 2020, GZ 32 Cg 5/19v-16, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:
Spruch

Der außerordentlichen Revision wird nicht Folge gegeben.

Die klagende Partei ist schuldig, der beklagten Partei die mit 1.831,50 EUR bestimmten Kosten des Revisi-
onsverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.
Text

Entscheidungsgründe:

Der Sohn des Klägers, der seinen Präsenzdienst für das Österreichische Bundesheer ableistete, war am
9. 10. 2017 zum Wachdienst eingeteilt. Als er im Ruhe- bzw Bereitschaftsraum eines Wachcontainers in einer
Kaserne schlief, wurde er von einem Kollegen, der ebenfalls Wachdienst hatte, durch einen Kopfschuss aus
der Dienstwaffe vorsätzlich getötet. Der Täter wurde rechtskräftig wegen Mordes nach § 75 StGB schuldig
gesprochen und zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. Im Strafverfahren wurden dem Kläger als
Privatbeteiligten 13.000 EUR an Trauerschmerzengeld zugesprochen.

Gestützt auf das AHG begehrt der Kläger vom Bund Trauerschmerzengeld in Höhe von 35.000 EUR, Reise-
kosten von 480 EUR und Begräbniskosten von 660 EUR. Der beklagte Rechtsträger habe für das Fehlverhal-
ten des Grundwehrdieners einzustehen. Die Vollziehung des Wachdienstes sei eine hoheitliche Tätigkeit, so-
dass der Täter als Wachkommandant nicht als Privatperson gehandelt habe. Aufgrund seiner dienstlichen Tä-
tigkeit habe er scharfe Munition für das Sturmgewehr erhalten und Zugang zum Aufenthaltsraum des Wach-
containers gehabt. Sein Sohn habe sich nicht freiwillig in der Kaserne befunden, sondern seine staatsbürgerli-
che Pflicht durch Leisten des Grundwehrdienstes verrichtet. Der Kontakt zum Täter sei nur in Ausübung die-
ses Dienstes erfolgt.

Die Beklagte wendete ein, es habe sich um eine Vorsatztat ohne jegliche dienstliche Veranlassung gehandelt,
sodass kein enger Zusammenhang mit einer hoheitlichen Tätigkeit bestanden habe. Die vorsätzliche Tötung
stehe in keinem inneren und äußeren Zusammenhang mit dem Wachdienst und stelle keine Handlung in Voll-
ziehung der Gesetze dar, sondern sei nur anlässlich der Amtstätigkeit erfolgt, wofür sie nach dem AHG nicht
einzustehen habe.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Zwar sei der militärische Wachdienst hoheitlicher Natur, sodass
die diesen verrichtenden Präsenzdiener Organe iSd § 1 Abs 2 AHG seien, für deren rechtswidriges und
schuldhaftes Verhalten in Vollziehung der Gesetze der Bund grundsätzlich einzustehen habe. Zwischen der Er-
füllung von Aufgaben mit hoheitlicher Zielsetzung und der schädigenden Handlung müsse jedoch ein enger
(äußerer und innerer) Zusammenhang bestehen, der die konkrete Handlung noch als in Vollziehung der Geset-
ze gesetzt erscheinen lasse. Während der äußere Zusammenhang der Tötungshandlung mit der hoheitlichen
Tätigkeit als Wachkommandant zu bejahen sei, fehle es am inneren Zusammenhang. Obwohl bei einer Vor-
satztat der innere Zusammenhang grundsätzlich nicht schon allein wegen des Vorsatzes zu verneinen sei, spre-
che bei einer (bedingt) vorsätzlichen Tötung die Ausprägung des Verschuldens nicht mehr für eine Tat in ho-
heitlicher Dienstausübung, sondern für private Beweggründe. Durch das vorsätzliche Handeln sei der Täter
aus seiner Organstellung herausgetreten und habe die Tat in seinem Privatbereich gesetzt.
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Das Berufungsgericht bestätigte diese Entscheidung. Unter Verweis auf die Rechtsprechung des Obersten Ge-
richtshofs führte es aus, dass das Organ grundsätzlich auch dann noch als in „Vollziehung der Gesetze“ tätig
anzusehen sei, wenn es das Gegenteil dessen tue, was seine dienstliche Pflicht ist, oder selbst das tue, was es
anderen zu wehren hat, solange es unter dem Anschein hoheitlichen Handelns Schaden zufüge, insbesondere
sich der Form behördlicher Erledigung bediene, sich auf seine Amtsstellung berufe oder dem Geschädigten
rechtlich oder tatsächlich nicht jene Vorsicht und Gegenwehr zugemutet werden könne, mit der er eine Schädi-
gung dieser Art durch eine Privatperson abwehren könnte. Demnach sei Amtshaftung bei vorsätzlichen Hand-
lungen mit privater Zielsetzung dann zu bejahen, wenn die dienstliche Tätigkeit nicht nur die Tat ermöglichen-
de oder erleichternde äußere Umstände geschaffen habe, sondern sich das Organ darüber hinaus dem Geschä-
digten gegenüber mit für ihr Vorhaben fördernder Wirkung auch eines äußeren Anscheins hoheitlichen Han-
delns bedient habe. Mit der vorsätzlichen Tötung des Sohnes des Klägers habe der Täter zweifelsfrei keinen
dienstlichen Zweck, sondern ein wie auch immer motiviertes, jedenfalls im privaten Bereich gelegenes Ziel
verfolgt, ohne dass dabei ein auch nur dem äußeren Anschein nach hoheitliches Auftreten eine Rolle gespielt
hätte. Es fehle daher am inneren Zusammenhang der Tathandlung mit der Amtsverrichtung.
Rechtliche Beurteilung

Die von der Beklagten beantwortete außerordentliche Revision des Klägers ist entgegen dem den Obersten
Gerichtshof nicht bindenden Ausspruch des Berufungsgerichts zulässig, weil der Fachsenat zur Frage einer
Amtshaftung bei vorsätzlicher Tötung noch nicht ausdrücklich Stellung genommen hat; sie ist aber nicht be-
rechtigt.

1.1 Gemäß § 1 Abs 1 AHG haftet unter anderem der Bund nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts
für den Schaden am Vermögen oder an der Person, den die als seine Organe handelnden Personen in Vollzie-
hung der Gesetze durch ein rechtswidriges Verhalten wem immer schuldhaft zugefügt haben.

1.2 Das Bundesheer ist nach § 1 Abs 1 WehrG die bewaffnete Macht der Republik Österreich und nach den
Grundsätzen eines Milizsystems eingerichtet. Die Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben geschieht grund-

sätzlich in Vollziehung der Gesetze (RIS-Justiz RS0050006; Schragel, AHG3 Rz 300 mwN).

1.3 Das Bundesheer wird aufgrund der allgemeinen Wehrpflicht gebildet und ergänzt. Wehrpflichtige gehören
vom Beginn des Tages, für den sie einberufen worden sind, bis zum Ablauf des Tages, mit dem sie entlassen
werden, dem Präsenzstand an und sind Soldaten (§ 1 Abs 3 WehrG, § 2 Z 1 VO über die Allgemeinen Dienst-
vorschriften für das Bundesheer – ADV). Jeder Soldat im Dienst handelt in Vollziehung der Gesetze und ist
damit Organ des Bundes. Diese Organeigenschaft kommt dem Soldaten bei jeder Art des Dienstes unabhängig
von der ausgeübten Tätigkeit zu (RS0079888).

2.1 Die Ausübung des Wachdienstes (§ 6 Militärbefugnisgesetz – MBG) ist daher unzweifelhaft eine hoheitli-
che Tätigkeit. Nach ständiger Rechtsprechung ist der gesamte Tätigkeitsbereich, der die Wahrnehmung der
hoheitlichen Aufgaben zum Gegenstand hat, einheitlich als hoheitlich zu beurteilen. Das gilt selbst dann,
wenn das an sich ordnungsgemäß bestellte Organ Handlungen vornimmt, zu welchen es nicht befugt ist, das
Organ also seine Kompetenzen überschreitet (1 Ob 117/97f; 1 Ob 208/12p), oder die Handlung die Ausübung
hoheitlicher Gewalt nur vorbereitet oder abschließt (RS0049930).

2.2 Ist eine Aufgabe ihrem Wesen nach hoheitlicher Natur, so sind es nach ständiger Rechtsprechung auch alle
mit ihrer Erfüllung verbundenen Verhaltensweisen, wenn sie nur einen hinreichenden engen inneren und äuße-
ren Zusammenhang mit der hoheitlichen Aufgabe aufweisen (RS0049948; Schragel aaO Rz 124). Ist ein sol-
cher Zusammenhang mit der hoheitlichen Materie gegeben, schadet selbst strafgesetzwidriges oder sonst de-
liktisches Handeln nicht (RS0103735 [T1]). Selbst der Missbrauch eines Amts zu eigennützigen, schikanösen
oder strafbaren Zwecken, eine Pflichtwidrigkeit aus eigensüchtigen oder rein persönlichen Beweggründen be-
seitigen noch nicht den für ein Handeln in Vollziehung der Gesetze maßgeblichen inneren Zusammenhang
(RS0050113; RS0103735). Die Handlung bleibt in einem solchen Fall selbst dann hoheitlich, wenn einzelne
Teile dieser Aufgaben so erfüllt werden, wie sie für sich genommen nach ihrem äußeren Erscheinungsbild von
jedermann vorgenommen werden könnten (RS0049948 [T3]; 1 Ob 1/96).

3.1 Da Organe während ihres Dienstes auch dienstfremde Handlungen begehen können, die nur rein äußerlich
mit den Dienstaufgaben in einem Zusammenhang stehen (vgl Papier/Shirvani in Münchener Kommentar zum
BGB § 839 BGB Rz 190), muss der „innere Zusammenhang“ unerlaubten Verhaltens mit der hoheitlichen Tä-
tigkeit aber seine Grenzen finden (Schragel aaO Rz 124).

3.2 Zur Abgrenzung, ob ein bestimmtes Verhalten einer Person als Ausübung eines öffentlichen Amts (in Voll-
ziehung der Gesetze im Sinn des § 1 Abs 1 AHG) zu werten ist, stellt der deutsche Bundesgerichtshof bei ver-
gleichbarer Rechtslage darauf ab, ob die eigentliche Zielsetzung, in deren Sinn eine Person tätig wurde, dem
hoheitlichen Bereich zuzurechnen ist und zwischen dieser Zielsetzung und der schädigenden Handlung ein so
enger Zusammenhang besteht, dass die Handlung ebenfalls noch dem hoheitlichen Handeln angehört. Maß-
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geblich ist dabei nicht die Person des Handelnden, sondern seine Funktion, also die Aufgabe, deren Wahrneh-

mung die im konkreten Fall auszuübende Tätigkeit dient (Brodöfel in Geigel28, Haftpflichtprozess Kap 20
Rn 20; Staudinger/Wöstmann [2013] § 839 BGB Rn 80 je mit umfangreichen Judikaturnachweisen; Pa-
pier/Shirvani aaO Rz 188). Das ist etwa bei einem Schusswaffeneinsatz der Fall, der zwar gesetzwidrig oder
dienstvorschriftswidrig aber zu dienstlichen Zwecken erfolgt (Papier/Shirvani aaO Rn 189 mwN). Wesentlich
ist demnach, dass die konkrete Verrichtung einen Konnex mit der im konkreten Fall ausgeübten hoheitlichen
Tätigkeit aufweist. Ist das der Fall, besteht ein ausreichend enger (innerer) Zusammenhang mit der dem Organ
übertragenen hoheitlichen Aufgabe. Fehlt es hingegen an der inneren Beziehung und steht die Handlung nur in
einem rein äußerlichen örtlichen oder zeitlichen Zusammenhang mit der Dienstausübung, wurde sie also nur
„bei Gelegenheit der Ausübung“ eines öffentlichen Amts gesetzt, wird ein Amtshaftungsanspruch nicht ausge-
löst (Staudinger/Wöstmann aaO Rn 1; Ossenbühl/Cornils, Staatshaftungsrecht, 28).

3.3 Auch der Fachsenat hat bereits wiederholt ausgesprochen, dass kein Organhandeln und keine Haftung des
Rechtsträgers vorliegt, wenn eine schädigende Handlung nur bei Gelegenheit der Ausübung öffentlicher Ge-
walt begangen wurde (1 Ob 15/82; 1 Ob 201/16i; RS0050075).

3.4 Die von der Rechtsprechung sowohl in Österreich als auch in Deutschland zur Abgrenzung, ob eine Schä-
digung durch ein Organ in Vollziehung der Gesetze (bei Ausübung eines öffentlichen Amts gemäß § 839
BGB) erfolgte, entwickelten Kriterien sind mit den von Lehre und Rechtsprechung zur Gehilfenhaftung
(§ 1313a ABGB) vertretenen Grundsätzen vergleichbar (so auch Cohen, Amtshaftung bei schlichter Hoheits-
verwaltung, JBl 2014, 163 [171]). Danach wird eine unerlaubte Handlungen in Erfüllung einer vertraglichen
Pflicht in einer dem Geschäftsherrn zurechenbaren Weise vom Erfüllungsgehilfen begangen, wenn zwischen
dem schädigenden Verhalten des Erfüllungsgehilfen und der vertragsgemäßen Erfüllung ein Zusammenhang
besteht; hingegen wird eine Haftung des Geschäftsherrn für Schädigungen ausgeschlossen, die der Gehilfe
dem Gläubiger nur gelegentlich (anlässlich) der Vertragserfüllung zugefügt hat und die eine selbständige uner-
laubte Handlung darstellen. Für vorsätzliche unerlaubte Handlungen seines Gehilfen haftet der Geschäftsherr
nur dann, wenn sie mit der Vertragserfüllung in einem (inneren) Sachzusammenhang steht und in den Aufga-
benbereich fällt, den wahrzunehmen der Geschäftsherr dem Gehilfen übertragen hat, nicht aber wenn eine
selbständige unerlaubte Handlung des Gehilfen vorliegt (vgl nur Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-

ON1.07 § 1313a Rz 71mit Judikaturnachweisen).

3.5 Diese Grundsätze gelten in vergleichbarer Weise auch im Amtshaftungsrecht (1 Ob 208/12p; Schragel aaO
Rz 124 mwN). Der Rechtsträger haftet daher nicht, wenn sein Organ einen Schaden nur gelegentlich (anläss-
lich) der Ausführung seiner Verpflichtungen verursachte (vgl Loebenstein/Kaniak, Kommentar zum Amtshaf-
tungsgesetz, 48). Das ist der Fall, wenn eine selbständige Handlung vorliegt, die in keinem Sachzusammen-
hang mit der dem Organ übertragenen hoheitlichen Funktion steht. Wesentlich für die Annahme einer Haftung
des Rechtsträgers für das Verhalten seiner Organe ist daher, dass die Schadenshandlung objektiv noch als Teil
einer, wenn auch mangelhaften Diensthandlung angesehen werden kann (Staudinger/Wöstmann aaO Rn 93).
Dabei ist keine enge Betrachtungsweise angezeigt (1 Ob 35/95 mwN). Ist das der Fall, unterbricht weder straf-
gesetzwidriges oder sonst deliktisches Handeln den für die Qualifikation als Hoheitsakt erforderlichen äußeren
und inneren Zusammenhang (RS0103735 [T1]), und zwar grundsätzlich auch dann nicht, wenn die Tat vor-
sätzlich begangen wird (1 Ob 208/12p). Die gesamte Tätigkeit ist dann einheitlich als hoheitlich zu beurteilen
(Brodöfel aaO Rn 22 mwN).

4.1 Ob eine Verrichtung noch als Teil der Diensthandlung angesehen werden kann, hängt damit entscheidend
von den dem Organ überantworteten Aufgaben ab, in deren Ausführung die konkret schädigende Handlung
gesetzt wurde. Der Wachdienst dient nach § 6 Abs 1 Militärbefugnisgesetz dem Schutz vor drohenden und der
Abwehr von gegenwärtigen Angriffen gegen militärische Rechtsgüter sowie dem Schutz oder der Abwehr be-
treffend vergleichbare Tatbestände von Verwaltungsübertretungen, die gegen militärische Rechtsgüter gerich-
tet sind, und dem Schutz von Personen, sofern deren Leben oder Gesundheit und Eigentum durch die Wahr-
nehmung von Aufgaben der militärischen Landesverteidigung gefährdet werden. Er erstreckt sich unter ande-
rem auf die Bewachung von Kasernen und der in diesen befindlichen Unterkünfte (innerer Wachdienst; § 22
Abs 3 ADV).

4.2 Der Sohn des Klägers wurde während des Schlafs von einem Kameraden mit der Dienstwaffe erschossen.
Opfer und Täter waren gemeinsam zum Wachdienst eingeteilt. Mit dem Auftrag zur Bewachung der Kaserne
und der darin befindlichen Unterkünfte stand die Tat in keinem Zusammenhang. Er gab dem Täter lediglich
die Gelegenheit, weil er zur Diensterfüllung – den Vorschriften entsprechend – die Waffe samt scharfer Muni-
tion ausgehändigt erhielt; der Beweggrund für die Tat ist demgegenüber ausschließlich in der Persönlichkeit
des Täters und dessen „privaten“ Motiven zu finden. Bezugnehmend auf die Entscheidung des BGH zu
III ZR 26/52 (BGHZ 11, 181) hat der Oberste Gerichtshof den für die Annahme hoheitlichen Handelns erfor-
derlichen (inneren und äußeren) Zusammenhang – obiter (anders als in dem vom BGH zu III ZR 26/52 ent-
schiedenen Fall, in dem ein Soldat einen Kameraden allein aus Rache erschoss, war keine vorsätzliche Tötung
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zu beurteilen) – für den Fall verneint, in dem ein Soldat vorsätzlich aus privaten Beweggründen seine Dienst-
waffe gebraucht (1 Ob 39/87).

4.3 Auch im vorliegenden Fall bestand nicht die geringste dienstliche Veranlassung für ein Einschreiten des
Täters in Erfüllung des erhaltenen Wachauftrags, sodass der Waffengebrauch auf rein persönliche („private“)
Gründe zurückzuführen ist. Der Umstand, dass ihm die Waffe samt scharfer Munition zur Dienstverrichtung
überlassen worden war, vermag in einem solchen Fall den für die Annahme eines Handelns in Vollziehung der
Gesetze erforderlichen inneren Konnex nicht zu begründen. Die Übernahme einer Waffe verpflichtet ein Or-
gan unzweifelhaft ganz allgemein zur Fürsorge dahin, die mit einem unvorsichtigen Vorgehen verbundenen
Gefahren zu vermeiden. Deshalb bejahte der Fachsenat die Haftung des Rechtsträgers aus Amtshaftung, als
ein Wachsoldat mit seiner Dienstwaffe unsachgemäß hantierte und dabei einen Kameraden (fahrlässig) tötete
(1 Ob 39/87). Eine Amtspflicht zum sorgfältigen Umgang mit der Waffe hat der Täter hier aber nicht verletzt,
wenn er sie aus rein privaten Motiven und losgelöst von jeder Dienstpflicht missbrauchte, um eine Vorsatztat
zu begehen. Der Mord beruhte vielmehr auf einem selbständigen Willensentschluss, der außerhalb eines jeden
Sachzusammenhangs mit dem Wachauftrag stand, den der Täter als Organ zu erfüllen hatte, und wurde daher
auch nicht in Vollziehung der Gesetze begangen.

5. Sollte den in der Revision angeführten Entscheidungen eine abweichende Rechtsansicht zugrundeliegen,
vermag sich der Senat dem nicht anzuschließen.

6. Die Vorinstanzen haben daher eine Haftung des beklagten Rechtsträgers zu Recht verneint, weil das Organ
den Schaden nur bei Gelegenheit der Ausübung hoheitlicher Tätigkeit verursacht hat (vgl 1 Ob 208/12p). Der
Täter hat in Ausnützung seiner hoheitlichen Funktion als Soldat, aber ohne jeden Bezug zu den ihm übertrage-
nen (hoheitlichen) Aufgaben gehandelt.

7. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 41 Abs 1 iVm 50 Abs 1 ZPO.
European Case Law Identifier
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Gericht

OGH
Entscheidungsdatum

15.09.2020
Geschäftszahl

6Ob195/19y
Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten Dr. Schramm als Vorsitzenden und die Hofräte
Hon.-Prof. Dr. Gitschthaler, Univ.-Prof. Dr. Kodek, Dr. Nowotny sowie die Hofrätin Dr. Faber als weitere

Richter in der Rechtssache der klagenden und gefährdeten Partei Dr.in E*****, c/o *****, vertreten durch

Dr.in Maria Windhager, Rechtsanwältin in Wien, gegen die beklagte Partei und Gegnerin der gefährdeten Par-
tei F***** Limited, *****, Irland, vertreten durch Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG in Wien, we-
gen 2.500 EUR sA, Unterlassung, Veröffentlichung und Herausgabe (Streitwert im Provisorialverfahren
35.000 EUR), über die Revisionsrekurse beider Parteien gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien
als Rekursgericht vom 26. April 2017, GZ 5 R 5/17t-23, mit dem der Beschluss des Handelsgerichts Wien
vom 7. Dezember 2016, GZ 11 Cg 65/16w-17, teilweise abgeändert wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:
Spruch

I. Das mit Beschluss des Obersten Gerichtshofs vom 25. 10. 2017 (AZ 6 Ob 116/17b) ausgesetzte Verfahren
wird von Amts wegen fortgesetzt.

II. Dem Revisionsrekurs der Beklagten wird nicht Folge gegeben.

Dem Revisionsrekurs der Klägerin wird Folge gegeben. Die angefochtene Entscheidung wird dahin abgeän-
dert, dass die einstweilige Verfügung des Erstgerichts wiederhergestellt wird.

Die Klägerin hat ihre Kosten des Rechtsmittelverfahrens vorläufig, die Beklagte ihre Kosten des Rechtsmittel-
verfahrens endgültig selbst zu tragen.
Text

Begründung:

Die Klägerin war Abgeordnete zum Nationalrat, Klubobfrau der ***** im Parlament und Bundessprecherin
der *****. Die Beklagte ist eine in Irland registrierte Gesellschaft mit Sitz in Dublin und ein Tochterunterneh-
men der US-amerikanischen F***** Inc. Sie betreibt unter www.f*****.com ein soziales Netzwerk, das es
Benutzern ermöglicht, private Profil-Seiten zu erstellen und Kommentare zu veröffentlichen.

Ein unter der Bezeichnung „Michaela Jaskova“ registrierter privater Nutzer veröffentlichte am 3. 4. 2016 auf
seiner F*****-Profil-Seite einen von der Seite „o*****.at“ stammenden Artikel – bestehend aus einem Licht-
bild der Klägerin und dem Begleittext „Grüne: Mindestsicherung für Flüchtlinge soll bleiben“ sowie „Gegen
blauschwarze Pläne: 'Wir werden alles daran setzen, das auch rechtlich zu bekämpfen'“ – und postete dazu fol-
genden Kommentar: „miese Volksverräterin. Dieser korrupte Trampel hat in ihrem ganzen Leben noch keinen
einzigen Cent mit ehrlicher Arbeit verdient, aber unser Steuergeld diesen eingeschleusten Invasoren in den Al-
lerwertesten blasen. Verbietet doch endlich diese grüne Faschistenpartei.“ Dieser Beitrag konnte von jedem
F*****-Nutzer abgerufen werden.

Mit Schreiben vom 7. 7. 2016 forderte die Klägerin die Beklagte auf, das Posting zu löschen und den wahren
Namen sowie die Daten des Nutzers „Michaela Jaskova“ bekannt zu geben. Beiden Aufforderungen hat die
Beklagte zunächst nicht entsprochen. Erst nach Zustellung der einstweiligen Verfügung des Erstgerichts vom
7. 12. 2016 entfernte die Beklagte das Posting innerhalb der geografischen Grenzen Österreichs.

Die Klägerin beantragte zur Sicherung ihres inhaltsgleichen – auf § 78 UrhG gestützten – Unterlassungsbe-
gehrens die Erlassung der einstweiligen Verfügung, die Beklagte sei schuldig, die Veröffentlichung und/oder
die Verbreitung von die Klägerin zeigenden Lichtbildern zu unterlassen, wenn im Begleittext die wörtlichen
und/oder sinngleichen Behauptungen, die Klägerin sei eine „miese Volksverräterin“ und/oder ein „korrupter
Trampel“ und/oder Mitglied einer „Faschistenpartei“ verbreitet werden. Die Veröffentlichung verletze die Klä-

10. Facebook | Text

- 38 -

Face-
book



gerin in ihrem Bildnisschutz gemäß § 78 UrhG; die Beschimpfungen und Herabsetzungen ihrer Person in dem
Posting beeinträchtigten ihre berechtigten Interessen, weil sie grob kreditschädigend und ehrenbeleidigend im
Sinne des § 1330 Abs 1 und 2 ABGB seien. Der Vorwurf, korrupt zu sein, unterstelle ihr ein strafrechtlich re-
levantes Verhalten; da er frei erfunden sei, könne er als unwahre Tatsachenbehauptung durch das Recht auf
freie Meinungsäußerung keinesfalls gerechtfertigt sein. Die Veröffentlichung ziele ausschließlich darauf ab,
die Klägerin in der Öffentlichkeit herabzusetzen, zu verunglimpfen und sogar zu kriminalisieren. Dadurch
könne sowohl ihre gegenwärtige als auch ihre zukünftige berufliche, politische und/oder wirtschaftliche Lage
negativ betroffen sein. Dies hätte die Beklagte nach einer groben Prüfung problemlos erkennen können; sie
wäre deshalb verpflichtet gewesen, den inkriminierten Beitrag zu löschen. Da sie die Löschung nicht veran-
lasst habe, könne sie sich auch nicht auf das Haftungsprivileg für Host-Provider nach § 16 ECG berufen.

Die Beklagte entgegnete, dass sie nur als Host-Provider im Sinn des E-Commerce-Gesetzes tätig geworden
sei. Als solcher sei sie nicht verpflichtet, die von den Nutzern gespeicherten, übermittelten oder zugänglich
gemachten Informationen zu überwachen oder von sich aus nach Umständen zu forschen, die auf rechtswidri-
ge Tätigkeiten hinweisen. Nach § 16 ECG müsse sie erst dann reagieren, wenn sie Kenntnis von einer rechts-
widrigen Tätigkeit oder Information erlange und die Rechtswidrigkeit für einen juristischen Laien erkennbar
sei. Dies treffe auf die drei vermeintlich rechtswidrigen Aussagen im inkriminierten Posting („miese Volksver-
räterin“, „korrupter Trampel“ und „Faschistenpartei“) nicht zu. Bei der Prüfung der Rechtmäßigkeit des aus-
schließlich aus Werturteilen bestehenden Postings sei vorrangig zu berücksichtigen, dass es im Rahmen einer
politischen Debatte im Zusammenhang mit dem in Österreich und anderen europäischen Staaten seit Monaten
kontrovers diskutierten Thema der Flüchtlingskrise veröffentlicht worden sei. Vor dem Hintergrund des
Rechts auf freie Meinungsäußerung hätten die Äußerungen die Grenzen zulässiger Kritik an einer Politikerin
im Zusammenhang mit einer politischen Debatte nicht offensichtlich überschritten. Gerade im politischen
Meinungsaustausch sei auch eine polemisch übersteigerte, verletzende und sogar schockierende Kritik hinzu-
nehmen. In der tagespolitischen Auseinandersetzung seien verbale Provokationen üblich. Das Begehren der
Klägerin, der Beklagten auch die Veröffentlichung und/oder Verbreitung sinngleicher Behauptungen zu unter-
sagen, sei im Übrigen überschießend, würde dies doch auf eine allgemeine ex-ante-Prüfpflicht hinauslaufen,
die für Host-Provider gerade nicht bestehe.

Das Erstgericht erließ die beantragte einstweilige Verfügung, das Rekursgericht trug der Beklagten auf, es
ab sofort bis zur rechtskräftigen Beendigung des Verfahrens über die Unterlassungsklage zu unterlassen, die
Klägerin zeigende Lichtbilder zu veröffentlichen und/oder zu verbreiten, wenn im Begleittext die wörtlichen
und/oder der Beklagten von der Klägerin oder von dritter Seite zur Kenntnis gebrachte oder sonst zur Kennt-
nis gelangte sinngleiche Behauptungen, die Klägerin sei eine „miese Volksverräterin“ und/oder ein „korrupter
Trampel“ und/oder Mitglied einer „Faschistenpartei“, verbreitet werden; das Mehrbegehren der Klägerin, der
Beklagten auch die Veröffentlichung und/oder Verbreitung von die Klägerin zeigenden Lichtbildern ganz all-
gemein zu untersagen, wenn im Begleittext sinngleiche Behauptungen, die Klägerin sei eine „miese Volksver-
räterin“ und/oder ein „korrupter Trampel“ und/oder Mitglied einer „Faschistenpartei“, verbreitet werden, wies
das Rekursgericht ab. Das Rekursgericht sprach darüber hinaus aus, dass der Wert des Entscheidungsgegen-
stands 30.000 EUR übersteigt und dass der ordentliche Revisionsrekurs zulässig ist; es fehle Rechtsprechung
des Obersten Gerichtshofs zur Frage, ob das Unterlassungsgebot bei einem Host-Provider, der ein soziales
Netzwerk mit einer großen Zahl an täglichen Nutzern betreibt, auch auf ihm nicht zur Kenntnis gelangte wört-
liche und/oder sinngleiche Äußerungen bzw Bildbegleittexte ausgedehnt werden kann.

In der Sache selbst verwiesen beide Vorinstanzen auf § 78 UrhG und § 1330 ABGB und vertraten die Auffas-
sung, das Hass-Posting enthalte Äußerungen, die exzessiv ehrkränkend seien und im Übrigen der Klägerin
strafrechtlich relevantes Verhalten unterstellten, ohne dass hiefür auch nur der Beweis angetreten worden wä-
re. Eine Berufung auf das Recht auf freie Meinungsäußerung sei auch bei Äußerungen gegenüber einem Poli-
tiker unzulässig, wenn kein Konnex zu einer politischen bzw im allgemeinen Interesse liegenden Debatte be-
stehe; bewusst ehrverletzende Äußerungen, bei denen nicht die Auseinandersetzung mit der Sache, sondern
die Diffamierung der Person im Vordergrund steht, würden nicht geschützt. Da die Beklagte über Aufforde-
rung das Posting nicht unverzüglich gelöscht habe, die Rechtsverletzungen aber auch für einen juristischen
Laien ohne weitere Nachforschungen offenkundig gewesen wären, hafte die Beklagte als Gehilfin des Nutzers
„Michaela Jaskova“. Zum Umfang der Unterlassungsverpflichtung der Beklagten verwies das Rekursgericht
auf § 18 Abs 1 ECG und die dazu ergangene Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs, wonach den beklag-
ten Host-Provider eine weitergehende Kontrollpflicht treffe, wenn dieser bereits einmal seine Kontrollpflicht
verletzt habe, indem er nach Bekanntwerden eines Rechtsverstoßes einen Eintrag nicht unverzüglich löschte.
Auch der Beklagten sei es unter Einsatz technischer Hilfsmittel wie etwa eines automationsunterstützten Fil-
tersystems möglich, Veröffentlichungen von Bildnissen der Klägerin mit wortidentem Begleittext herauszufil-
tern und zu löschen. Hinsichtlich sinngleicher Äußerungen würde der Beklagten jedoch beinahe Unmögliches
abverlangt, nutzten doch regelmäßig rund 1,1 Millionen Nutzer die F*****-Seiten, wobei eine automationsun-
terstützte Kontrolle von Einträgen insoweit nicht zu bewerkstelligen sei. Hier sei es vielmehr der Klägerin, die
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auf derartige sinngleiche Postings regelmäßig von dritter Seite aufmerksam gemacht werde, zumutbar, deren
Entfernung von der Beklagten zu verlangen.
Rechtliche Beurteilung

Beide Revisionsrekurse sind aus den vom Rekursgericht genannten Gründen zulässig. Der Revisionsrekurs
der Klägerin ist auch berechtigt, jener der Beklagten ist hingegen nicht berechtigt.

1. Der erkennende Senat hat bereits in der in diesem Verfahren ergangenen Entscheidung 6 Ob 116/17b (jus-
IT 2018/2 [Thiele] = ecolex 2018/151 [Hofmarcher] = MMR 2018, 145 [Hoeren] = MR 2018, 64 [Klicka,
MR 2019, 270]) ausführlich begründet klargestellt, dass die inkriminierten Äußerungen, die klar erkennbar auf
die im kommentierten Bildbericht abgebildete Klägerin Bezug nehmen, in Ermangelung eines konkreten Ver-
haltensvorwurfs mit überprüfbarem Tatsachenkern beleidigende Werturteile im Sinn des § 1330 Abs 1 ABGB
darstellen. Die inkriminierten Äußerungen zielten alle darauf ab, die Klägerin in ihrer Ehre zu beleidigen, sie
zu beschimpfen und zu diffamieren. Da die Leser aber bei keinem der verwendeten Schimpfwörter erkennen
werden, welcher der jeweils möglichen Bedeutungsinhalte konkret gemeint ist, und ihnen das Posting daher
keine genaue Vorstellung eines bestimmten gegen die Klägerin gerichteten Verhaltensvorwurfs vermitteln
wird, schließe das eine Beurteilung als konkludente Tatsachenbehauptung aus. Die Klägerin begehre deshalb
zu Recht die Unterlassung der Veröffentlichung und/oder Verbreitung von die Klägerin zeigenden Lichtbildern
im Zusammenhang mit den inkriminierten Äußerungen.

2. Mit der Entscheidung 6 Ob 116/17b legte der erkennende Senat dem Gerichtshof der Europäischen Union
(EuGH) gemäß Art 267 AEUV mehrere Fragen im Zusammenhang mit Art 15 Abs 1 der Richtlinie 2000/31/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der
Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt
(„Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“) vor, die dieser mit Urteil vom 3. 10. 2019 (Rs C-18/
18 [Glawischnig-Piesczek/Facebook Ireland] EU:C:2019:821) wie folgt beantwortete:

Die genannte Richtlinie, insbesondere ihr Art 15 Abs 1, ist dahin auszulegen, dass sie es einem Gericht eines
Mitgliedstaats nicht verwehrt, einem Hosting-Anbieter aufzugeben,
- die von ihm gespeicherten Informationen, die den wortgleichen Inhalt haben wie Informationen, die zuvor für

rechtswidrig erklärt worden sind, zu entfernen oder den Zugang zu ihnen zu sperren, unabhängig davon, wer
den Auftrag für die Speicherung der Informationen gegeben hat;

- die von ihm gespeicherten Informationen, die einen sinngleichen Inhalt haben wie Informationen, die zuvor
für rechtswidrig erklärt worden sind, zu entfernen oder den Zugang zu ihnen zu sperren, sofern die Über-
wachung und das Nachforschen der von einer solchen Verfügung betroffenen Informationen auf solche be-
schränkt sind, die eine Aussage vermitteln, deren Inhalt im Vergleich zu dem Inhalt, der zur Feststellung der
Rechtswidrigkeit geführt hat, im Wesentlichen unverändert geblieben ist, und die die Einzelheiten umfassen,
die in der Verfügung genau bezeichnet worden sind, und sofern die Unterschiede in der Formulierung dieses
sinngleichen Inhalts im Vergleich zu der Formulierung, die die zuvor für rechtswidrig erklärte Information
ausmacht, nicht so geartet sind, dass sie den Hosting-Anbieter zwingen, eine autonome Beurteilung dieses In-
halts vorzunehmen;

- im Rahmen des einschlägigen internationalen Rechts weltweit die von der Verfügung betroffenen Informatio-
nen zu entfernen oder den Zugang zu ihnen zu sperren.

-

Dass es sich bei der Beklagten, die eine Online-Plattform in Form eines sozialen Netzwerks betreibt, um einen
Host-Service-Provider im Sinn des Art 15 Abs 1 der Richtlinie bzw des § 16 ECG ist, unterliegt keinem Zwei-
fel (so auch ausdrücklich 4 Ob 36/20b).

3. In einem – ebenfalls gegen die Beklagte gerichteten – Verfahren des Österreichischen Rundfunks war des-
sen Provisorialantrag, mit dem ein inhaltsgleiches, auf § 81 UrhG und § 1330 ABGB gestütztes Unterlas-
sungsbegehren gesichert werden sollte, zu beurteilen, wonach der Beklagten bis zur Rechtskraft des über die
Unterlassungsklage ergehenden Urteils verboten werden sollte,

es Dritten, insbesondere den Betreibern der beanstandeten F*****-Seiten zu ermöglichen, das klagsgegen-
ständliche Foto, an dem dem Kläger die ausschließlichen Werknutzungsrechte zustehen, und/oder Bearbeitun-
gen davon ohne Zustimmung des Klägers über die Website „f*****.com“ zur Verfügung zu stellen, insbeson-
dere wenn dies mit dem Bildbegleittext „Es gibt einen Ort, an dem Lügen zu Nachrichten werden. Das ist der
ORF.“ geschieht;

die Behauptung, der Kläger mache Lügen zu Nachrichten, und/oder gleichsinnige Behauptungen aufzustellen
und/oder zu verbreiten.

Der Oberste Gerichtshof nahm in diesem Verfahren in der bereits erwähnten Entscheidung 4 Ob 36/20b aus-
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führlich zu den auch im vorliegenden Verfahren erhobenen Einwendungen der Beklagten, die in beiden Ver-
fahren von derselben Rechtsanwaltskanzlei rechtsfreundlich vertreten wird, ausführlich Stellung, wobei er
sich maßgeblich auf die Darlegungen des EuGH in dessen Urteil Rs C-18/18 (Glawischnig-Piesczek/Facebook
Ireland) EU:C:2019:821 stützte. Der erkennende Senat schließt sich diesen Ausführungen vollinhaltlich an:

4.1. Allgemeine Überwachung:

[2.1] Richtig ist, dass die Mitgliedstaaten bzw deren Behörden nach Art 15 Abs 1 der EC-Richtlinie 2000/31/
EG keine Maßnahmen erlassen dürfen, die einen Host-Provider verpflichten, von ihm gespeicherte Informa-
tionen allgemein zu überwachen (EuGH C-70/10, Scarlet Extended, Rn 35; C-360/10, SABAM, Rn 33).

In der Entscheidung zu C-18/18, Glawischnig, hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) dazu aus-
gesprochen, dass Art 15 Abs 1 der EC-Richtlinie den Mitgliedstaaten zwar verbiete, Host-Providern eine all-
gemeine Verpflichtung aufzuerlegen, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten Informationen zu über-
wachen oder aktiv nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Wie aus Erw-
Gr 47 der Richtlinie hervorgeht, gilt dies aber nicht für Überwachungspflichten „in spezifischen Fällen“
(Rn 34 und 42). Ein solcher „spezifischer Fall“ kann unter anderem in einer konkreten Information begründet
sein, die vom Host-Provider im Auftrag eines bestimmten Nutzers gespeichert wurde, und deren Inhalt von ei-
nem zuständigen Gericht analysiert und beurteilt wurde, das diese Information nach Abschluss seiner Würdi-
gung für rechtswidrig erklärt hat (Rn 35).

[2.2] Es ergibt sich somit, dass nach Art 15 Abs 1 der EC-Richtlinie (§ 18 Abs 1 ECG) für Access-Provider
und für Host-Provider keine allgemeine Überwachungspflicht hinsichtlich der von ihnen übermittelten oder
gespeicherten fremden Inhalte besteht. Sie dürfen nicht dazu verpflichtet werden, von sich aus aktiv nach
rechtswidrigen Inhalten zu suchen. Die Anordnung zielgerichteter Überwachungsmaßnahmen der nationalen
Behörden ist aber zulässig; dazu gehören insbesondere Unterlassungsanordnungen der Zivilgerichte (Brenn,
ECG 303). Die Überwachungspflicht (Kontrollpflicht) des Providers wird dabei durch eine „konkrete Infor-
mation“ (qualifizierter Hinweis oder Abmahnung nach § 81 Abs 1a UrhG) ausgelöst.

[2.3] In der Entscheidung C-18/18, Glawischnig, verweist der EuGH weiters auf die Pflicht der Mitgliedstaa-
ten nach Art 18 Abs 1 der EC-Richtlinie, effektive Klagsmöglichkeiten vorzusehen, die es ermöglichen, dass
rasch Maßnahmen einschließlich vorläufige Maßnahmen getroffen werden können, um eine mutmaßliche
Rechtsverletzung abzustellen (Rn 26), wobei sie in dieser Hinsicht über ein besonders großes Ermessen verfü-
gen (Rn 29). Dadurch muss auch verhindert werden, dass als rechtswidrig beurteilte Inhalte zu einem späteren
Zeitpunkt von einem anderen Nutzer des jeweiligen Netzwerks wiedergegeben und geteilt werden (Rn 36).

[2.4] Daraus folgt, dass die Unterlassungsanordnung auch künftige Rechtsverletzungen, und zwar auch durch
andere (dritte) Nutzer erfassen darf.

4.2. Wortgleiche Verstöße:

[3.1] In der Entscheidung zu C-18/18, Glawischnig, hat der EuGH dazu ausgesprochen, dass das Gericht zur
Vermeidung jedes weiteren Schadens vom Host-Provider verlangen kann, den Zugang zu gespeicherten Infor-
mationen, deren Inhalt wortgleich mit dem zuvor für rechtswidrig erklärten Inhalt ist, zu sperren oder zu ent-
fernen, ganz gleich, wer den Auftrag zur Speicherung dieser Informationen gegeben hat (Rn 37).

[3.2] Mit dem sich selbst erklärenden Begriff „wortgleich“ werden idente Verstöße erfasst, wobei aber auch in
diesem Zusammenhang der weite Ermessensspielraum der Mitgliedstaaten zu berücksichtigen ist (Rn 29). Die
Beurteilung hängt letztlich von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab.

4.3. Sinngleiche Verstöße:

[4.1] In der Entscheidung zu C-18/18, Glawischnig, hat der EuGH dazu ausgesprochen, dass die EC-Richtli-
nie, insbesondere deren Art 15 Abs 1, dem Gericht eines Mitgliedstaats nicht verwehrt, einem Host-Provider
aufzugeben, die von ihm gespeicherten Informationen, die einen sinngleichen Inhalt haben wie jene Informa-
tionen, die zuvor für rechtswidrig erklärt wurden, zu entfernen oder den Zugang zu ihnen zu sperren, sofern
das Überwachen und das Nachforschen der von einer solchen Verfügung betroffenen Informationen auf solche
Informationen beschränkt ist, die eine Aussage vermitteln, deren Inhalt im Vergleich zu dem Inhalt, der zur
Feststellung der Rechtswidrigkeit geführt hat, im Wesentlichen unverändert geblieben ist, und sofern die In-
formationen die in der Verfügung genau bezeichneten Einzelheiten umfassen, und die Unterschiede in der For-
mulierung dieses sinngleichen Inhalts im Vergleich zur Formulierung, die die zuvor für rechtswidrig erklärte
Information ausmacht, nicht so geartet sind, dass sie den Host-Provider zwingen, eine autonome Beurteilung
dieses Inhalts vorzunehmen (in diesem Sinn Rn 53).

Dazu verweist der EuGH darauf, dass nach dem Grundsatz der nützlichen Zielerreichung verhindert werden
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muss, dass die Wirkungen einer Unterlassungsverfügung leicht umgangen werden, indem Aussagen gespei-
chert werden, die sich kaum von den zuvor für rechtswidrig erklärten Aussagen unterscheiden, was dazu füh-
ren könnte, dass die betroffene Person eine Vielzahl von Verfahren anstrengen muss, um das Abstellen des
rechtswidrigen Verhaltens zu erwirken (Rn 41). Dazu lasse sich ErwGr 41 der EC-Richtlinie entnehmen, dass
der Unionsgesetzgeber ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen beteiligten Interessen schaffen wollte
(Rn 43). Das Ziel einer Unterlassungsverfügung dürfe daher nicht durch eine übermäßige Verpflichtung des
Host-Providers verfolgt werden (Rn 44). Unter diesen Umständen erscheine eine Unterlassungsverpflichtung,
die sich auf Informationen sinngleichen Inhalts erstreckt, hinreichend wirksam, um den Schutz der betroffenen
Personen sicherzustellen. Zum anderen wird dieser Schutz nicht durch eine übermäßige Verpflichtung des
Host-Providers gewährleistet, sodass er auf automatisierte Techniken und Mittel zur Nachforschung zurück-
greifen kann (Rn 46).

[4.2] Ausgehend von diesen Überlegungen des EuGH sind sinngleiche Inhalte solche, die im Kern dem als
rechtswidrig beurteilten Inhalt entsprechen (vgl dazu die Schlussanträge des Generalanwalts zu C-18/18,
Rn 67). Im Rahmen dieser Beurteilung ist ein angemessener Ausgleich zwischen dem Interesse des Klägers an
einem effektiven Rechtsschutz und dem Interesse des Providers, keine unverhältnismäßigen Überwachungs-
maßnahmen vornehmen zu müssen, herzustellen.

Der EuGH nimmt in Rn 46 zwar auf automatisierte Techniken und Mittel zur Nachforschung des Inhalts Be-
zug. Der geforderte Interessenausgleich kann allerdings nicht auf die Möglichkeit und Zumutbarkeit des Ein-
satzes solcher technischer Mittel beschränkt sein, weil auch in diesem Zusammenhang auf den weiten Ermes-
sensspielraum der Mitgliedstaaten Bedacht zu nehmen ist (Rn 29). Außerdem betont der EuGH mehrfach,
dass die Grenze der zulässigen Unterlassungsanordnung gegenüber einem Provider bis zur allgemeinen Ver-
pflichtung reicht, aktiv nach Umständen zu forschen; nur diese Grenze darf nicht überschritten werden (Rn 42
und 47).

Aus diesen Erwägungen kann somit abgeleitet werden, dass eine Unterlassungsanordnung dann zulässig ist,
wenn sich die „Kern-Übereinstimmung“ auf den ersten laienhaften Blick ergibt oder durch technische Mittel
(zB Filtersoftware) festgestellt werden kann (vgl dazu Janisch, Anm zu EuGH C-18/18, jusIT 2019/82, 225
[228], die darauf hinweist, dass die Betreiber von Social-Media in gewissem Rahmen zur Beurteilung ge-
zwungen werden können, welche Inhalte mit einer für rechtswidrig erkannten Ursprungsäußerung sinngleich
und damit unzulässig sind). Zudem müssen die für das Rechtswidrigkeitsurteil maßgebenden Kriterien in der
Unterlassungsverfügung ausreichend bestimmt angegeben werden.

[4.4] Für den Anlassfall folgt aus den dargelegten Grundsätzen, dass [die] einstweilige Verfügung das von der
Beklagten zu unterlassende Verhalten (die Zurverfügungstellung des klagsgegenständlichen Lichtbilds und
[Kern-]Bearbeitungen davon ohne Zustimmung des Klägers) konkret angibt und keine autonome Beurteilung
der Beklagten verlangt. Sie ist daher ausreichend bestimmt und nicht überschießend und schafft keine unver-
hältnismäßige Verpflichtung für die Beklagte.

Die Ansicht der Beklagten, die Unterlassungsverfügung müsse angeben, ob alle Wörter und/oder Bilder abge-
deckt seien, die das Bild überlagerten, würde jedes Unterlassungsgebot zunichte machen. Da es unzählige
Möglichkeiten gibt, wie ein Lichtbild bearbeitet werden kann, ist es auch unmöglich, sämtliche vom Rechts-
widrigkeitsurteil erfassten Bearbeitungsvarianten im Spruch zu erfassen. Aus diesem Grund gestattet der
EuGH – im Einklang mit der österreichischen Rechtsprechung (vgl dazu RS0037733; RS0037607; 4 Ob 206/
19a) – eine weitere Fassung des Unterlassungsgebots, das einen angemessenen Interessenausgleich schafft
und leichtfertige Umgehungsmöglichkeiten verhindert. Die abschließende Beurteilung, ob eine nach Titel-
erlassung erfolgte angebliche Verletzungshandlung vom Unterlassungstitel gedeckt ist oder nicht, hat letztlich
im Rahmen des Exekutionsverfahrens bzw in einem daran anknüpfenden allfälligen Impugnationsverfahren zu
erfolgen (vgl 4 Ob 71/14s; vgl auch RS0114017).

Der Hinweis der Beklagten, dass derzeit verfügbare Technologien nur ein ganz bestimmtes Bild oder nur eine
leicht modifizierte Version davon erfassen könnten, ist zufolge des Neuerungsverbots zudem unbeachtlich.

[4.5] [Der weitere] Spruchpunkt der einstweiligen Verfügung gibt die zu unterlassenden Äußerungen ebenfalls
ausreichend bestimmt an. Untersagt sind Behauptungen, die den Kläger der Verbreitung von Lügen bezichti-
gen. Damit macht die Unterlassungsverfügung den Inhalt des Rechtswidrigkeitsurteils unmissverständlich
deutlich, sodass für die Beklagte keine unverhältnismäßige Kontrollverpflichtung geschaffen wird. Auch die-
ses Unterlassungsgebot ist weder überschießend noch zu unbestimmt. Die Erweiterung des Unterlassungsbe-
gehrens, in dem die Kriterien für das Rechtswidrigkeitsurteil deutlich angegeben werden, durch die Wendung
„sinngleich“ ist zulässig. Die Frage, ob eine nach Titelerlassung erfolgte Verwendung einer bestimmten For-
mulierung in einer beanstandeten Äußerung auf den ersten laienhaften Blick den Vorwurf der Verbreitung ei-
ner Lüge ausdrückt, ist wiederum im Exekutionsverfahren zu klären.
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Das Argument der Beklagten, es gebe keine automatisierte Technologie, die die im Unterlassungstitel verwen-
deten Begriffe und die Synonyme dazu genau identifizieren könne, verstößt auch hier gegen das Neuerungs-
verbot.

4.4. Auch im vorliegenden Verfahren gibt die beantragte einstweilige Verfügung das von der Beklagten zu un-
terlassende Verhalten (die Veröffentlichung und/oder Verbreitung von die Klägerin zeigenden Lichtbildern,
wenn im Begleittext die wörtlichen und/oder sinngleichen Behauptungen verbreitet werden, die Klägerin sei
eine „miese Volksverräterin“ und/oder ein „korrupter Trampel“ und/oder Mitglied einer „Faschistenpartei“)
konkret an und verlangt keine autonome Beurteilung der Beklagten. Die Unterlassungsverfügung ist auch aus-
reichend bestimmt, macht den Inhalt des Rechtswidrigkeitsurteils unmissverständlich deutlich und ist nicht
überschießend; sie schafft somit keine unverhältnismäßige Kontrollverpflichtung für die Beklagte.

4.5. Damit war aber aufgrund des ordentlichen Revisionsrekurses der Klägerin die erstinstanzliche Entschei-
dung jedenfalls insoweit wieder herzustellen, als diese vom Rekursgericht hinsichtlich sinngleicher Behaup-
tungen dahin eingeschränkt worden war, dass das Unterlassungsgebot nur für der Beklagten „von der Klägerin
oder dritter Seite zur Kenntnis gebrachte oder sonst zur Kenntnis gelangte“ sinngleiche Behauptungen gelten
sollte. Dem ordentlichen Revisionsrekurs der Beklagten war hingegen in diesem Zusammenhang ein Erfolg zu
versagen.

5. Das Rekursgericht lehnte die von der Beklagten erstmals in ihrem Rekurs begehrte Einschränkung des Un-
terlassungsgebots auf Österreich ab, was – unter Berücksichtigung gewisser Kautelen – auch durchaus dem
Standpunkt des EuGH (Rn 48 ff) in seinem Urteil Rs C-18/18 (Glawischnig-Piesczek/Facebook Ireland)
EU:C:2019:821 entsprechen kann. Ob dem im vorliegenden Fall tatsächlich so ist, kann im Gegensatz zur
Entscheidung 4 Ob 36/20b – in dem dieser zugrundeliegenden Verfahren war die Frage der weltweiten Gel-
tung der einstweiligen Verfügung bereits Gegenstand des erst- und des zweitinstanzlichen Verfahrens – dahin
gestellt bleiben, weil die Beklagte im Revisionsrekursverfahren darauf nicht mehr zurückkommt.

6. Damit war aber die erstinstanzliche Entscheidung zur Gänze wieder herzustellen.

Die Entscheidung über die Kosten des Rechtsmittelverfahrens gründet sich hinsichtlich der Klägerin auf § 393
EO und hinsichtlich der Beklagten auf §§ 40, 50 ZPO.
European Case Law Identifier
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E n t wu r f  

Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über Maßnahmen zum Schutz der Nutzer auf 
Kommunikationsplattformen erlassen wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Bundesgesetz über Maßnahmen zum Schutz der Nutzer auf Kommunikationsplattformen 
(Kommunikationsplattformen-Gesetz – KoPl-G) 

1. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen und Definitionen 

Gegenstand und Anwendungsbereich 
§ 1. (1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes dienen der Förderung des verantwortungsvollen 

und transparenten Umgangs mit Meldungen der Nutzer über nachfolgend genannte Inhalte auf 
Kommunikationsplattformen und der unverzüglichen Behandlung solcher Meldungen. 

(2) In- und ausländische Anbieter von Kommunikationsplattformen (§ 2 Z 4) unterliegen nicht den 
Regelungen dieses Bundesgesetzes, wenn 
 1. die Anzahl der mittels Registrierung für die Kommunikationsplattform zugangsberechtigten 

Nutzer in Österreich im vorangegangenen Quartal im Durchschnitt 100 000 Personen nicht 
überschritten hat und 

 2. der mit dem Betrieb der Kommunikationsplattform im vorangegangenen Jahr in Österreich 
erzielte Umsatz nicht mehr als 500 000 Euro beträgt. 

(3) Anbieter von Kommunikationsplattformen, die nur der Vermittlung oder dem Verkauf von 
Waren oder Dienstleistungen dienen, oder deren Hauptzweck in der Bereitstellung nicht 
gewinnorientierter Online-Enzyklopädien zur Wissensvermittlung liegt, sind, selbst wenn für einen 
größeren Personenkreis zugängliche Kommunikationsfunktionen bereitgestellt werden, unabhängig von 
der Anzahl der Nutzer der Kommunikationsplattform und der Höhe des mit ihrem Betrieb erzielten 
Umsatzes von den Verpflichtungen nach diesem Bundesgesetz ausgenommen. Ebenso sind 
Medienunternehmen (§ 1 Abs. 1 Z 6 MedienG), soweit sie in unmittelbarem Zusammenhang mit ihren 
journalistisch gestalteten Inhaltsangeboten Kommunikationsplattformen bereitstellen, ausgenommen. 

(4) Auf Verlangen eines Diensteanbieters hat die Aufsichtsbehörde festzustellen, ob dieser unter den 
Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes fällt. Diensteanbieter von Kommunikationsplattformen haben 
der Aufsichtsbehörde (§ 8 Abs. 1) alle für diese Feststellung relevanten Auskünfte zu erteilen. 

Begriffsbestimmungen 
§ 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeutet 

 1. Betriebsstätte: eine feste Geschäftseinrichtung, durch die die Tätigkeit eines Diensteanbieters 
ganz oder teilweise ausgeübt wird; 

 2. Dienst der Informationsgesellschaft: ein in der Regel gegen Entgelt elektronisch im Fernabsatz 
auf individuellen Abruf des Empfängers bereitgestellter Dienst (§ 1 Abs. 1 Z 2 
Notifikationsgesetz 1999 – NotifG 1999, BGBl. I Nr. 183/1999), insbesondere der Online-
Vertrieb von Waren und Dienstleistungen, Online-Informationsangebote, die Online-Werbung, 
elektronische Suchmaschinen und Datenabfragemöglichkeiten sowie Dienste, die Informationen 

/files/uploads/59401f32-d2da-4d1a-94fa-2a84f675ede6/file
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über ein elektronisches Netz übermitteln, die den Zugang zu einem solchen vermitteln oder die 
Informationen eines Nutzers speichern (§ 3 Z 1 E-Commerce-Gesetz – ECG, BGBl I 
Nr. 52/2001); 

 3. Diensteanbieter (Anbieter): die natürliche oder juristische Person, die eine 
Kommunikationsplattform betreibt; 

 4. Kommunikationsplattform (Plattform): ein Dienst der Informationsgesellschaft, bei dem der 
Hauptzweck oder eine wesentliche Funktion darin besteht, im Wege der Massenverbreitung den 
Austausch von Mitteilungen oder Darbietungen mit gedanklichem Inhalt in Wort, Schrift, Ton 
oder Bild zwischen Nutzern mit einem größeren Personenkreis anderer Nutzer zu ermöglichen; 

 5. Mutterunternehmen: ein Unternehmen, das ein oder mehrere Tochterunternehmen im Sinne von 
§ 244 UGB, dRGBl. S 219/1897, kontrolliert; 

 6. Rechtswidrige Inhalte: Inhalte, die einen der folgenden Tatbestände objektiv verwirklichen und 
nicht gerechtfertigt sind: Nötigung (§ 105 StGB, BGBl. Nr. 60/1974), Gefährliche Drohung 
(§ 107 StGB), Beharrliche Verfolgung (§ 107a StGB), Fortdauernde Belästigung im Wege einer 
Telekommunikation (§ 107c StGB), Vorwurf einer schon abgetanen gerichtlich strafbaren 
Handlung (§ 113 StGB), Beleidigung (§ 115 StGB), Unbefugte Bildaufnahmen (§ 120a StGB), 
Erpressung (§ 144 StGB), Herabwürdigung religiöser Lehren (§ 188 StGB), Pornographische 
Darstellungen Minderjähriger (§ 207a StGB), Anbahnung von Sexualkontakten zu Unmündigen 
(§ 208a StGB), Terroristische Vereinigung (§ 278b StGB), Anleitung zur Begehung einer 
terroristischen Straftat (§ 278f StGB), Aufforderung zu terroristischen Straftaten und Gutheißung 
terroristischer Straftaten (§ 282a StGB), Verhetzung (§ 283 StGB), § 3d, § 3g, § 3h des 
Verbotsgesetzes, StGBl. Nr. 13/1945; 

 7. Tochterunternehmen: ein Unternehmen, das von einem Mutterunternehmen im Sinn des 
§ 244 UGB unmittelbar oder mittelbar beherrscht wird; 

 8. Unternehmensgruppe: ein Mutterunternehmen eines Diensteanbieters, alle seine 
Tochterunternehmen und alle anderen mit ihnen wirtschaftlich und rechtlich verbundenen 
Unternehmen. 

2. Abschnitt 
Anforderungen an Kommunikationsplattformen 

Melde- und Überprüfungsverfahren 
§ 3. (1) Diensteanbieter müssen ein wirksames und transparentes Verfahren für den Umgang mit und 

die Erledigung von Meldungen über auf der Plattform verfügbare, behauptetermaßen rechtswidrige 
Inhalte einrichten. 

(2) Ein derartiges Verfahren muss jedenfalls so ausgestaltet sein, dass Nutzer der Plattform mittels 
leicht auffindbarer, ständig verfügbarer und einfach handhabbarer Funktionalitäten auf der Plattform 
 1. Inhalte mitsamt den für eine Beurteilung erforderlichen Angaben dem Diensteanbieter melden 

können und 
 2. eine Erklärung erhalten, wie mit ihrer Meldung verfahren wird und was das Ergebnis des 

betreffenden Verfahrens war und 
 3. unverzüglich über die wesentlichen Entscheidungsgründe zur Erledigung der betreffenden 

Meldung einschließlich des allfälligen Zeitpunkts einer Entfernung oder Sperre in Kenntnis 
gesetzt werden, wobei diese Information auch jener Nutzer, der den betreffenden Inhalt 
hochgeladen hat, erhalten muss. 

(3) Zusätzlich haben Diensteanbieter durch die Ausgestaltung der inneren Organisation des 
Meldeverfahrens 
 1. dafür zu sorgen, dass gemeldete Inhalte, 
 a. soweit deren Rechtswidrigkeit bereits für einen juristischen Laien ohne weitere 

Nachforschungen offenkundig ist, unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 24 Stunden 
nach Eingang der Meldung, entweder entfernt werden oder der Zugang dazu gesperrt wird; 

 b. soweit sich deren Rechtswidrigkeit erst nach einer detaillierten Prüfung herausstellt, 
unverzüglich nach Abschluss dieser Prüfung, spätestens aber binnen sieben Tagen gerechnet 
ab dem Eingang der Meldung entfernt werden oder der Zugang dazu gesperrt wird; 

 2. zu gewährleisten, dass der eine Meldung erstattende Nutzer sowie jener Nutzer, der den 
betreffenden Inhalt hochgeladen hat, unverzüglich über die Möglichkeit der Teilnahme an einem 
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Beschwerdeverfahren (§ 7) sowie eines Antrags auf Durchführung eines Überprüfungsverfahren 
(Abs. 4) informiert werden; 

 3. im Falle einer Sperrung oder Löschung den davon betroffenen Inhalt, den Zeitpunkt seiner 
Erstellung sowie die zur Identifikation des Urhebers erforderlichen Daten zu Beweiszwecken, 
einschließlich zu Zwecken der Strafverfolgung, zu sichern und für die Dauer von längstens zehn 
Wochen zu speichern; diese Frist darf im Falle eines ausdrücklichen Ersuchens einer 
Strafverfolgungsbehörde im Einzelfall überschritten werden, wenn anderenfalls die 
Beweissicherung vereitelt wäre. 

(4) Diensteanbieter müssen darüber hinaus dafür sorgen, dass ein wirksames und transparentes 
Verfahren zur Überprüfung ihrer Entscheidung über die Sperrung oder Löschung eines gemeldeten 
Inhalts (Abs. 3 Z 1) eingerichtet ist. Eine Überprüfung hat stattzufinden, wenn 
 1. im Falle der Unterlassung der Sperrung oder Löschung eines Inhalts, jener Nutzer, der die 

Meldung erstattet hat, innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Entscheidung einen auf 
Überprüfung dieser Entscheidung gerichteten Antrag (Abs. 3 Z 2) stellt; 

 2. im Falle einer Sperrung oder Löschung eines Inhalts, der Nutzer, der den Inhalt auf die 
Kommunikationsplattform hochgeladen hat, innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der 
Entscheidung einen auf Überprüfung dieser Entscheidung gerichteten Antrag (Abs. 3 Z 2) stellt. 

Die in Z 1 und 2 genannten Nutzer sind über das Ergebnis der Überprüfung unverzüglich vom 
Diensteanbieter zu informieren. Das Überprüfungsverfahren ist innerhalb von zwei Wochen ab 
Antragstellung abzuschließen. 

(5) Personenbezogene Daten, die vom Diensteanbieter in Erfüllung der in Abs. 2 bis 4 vorgesehenen 
Pflichten verarbeitet werden, sind mit Ausnahme der gemäß Abs. 3 Z 3 zu sichernden Inhalte 
unverzüglich nach Ablauf der in Abs. 4 Z 1 und 2 festgelegten Fristen, im Falle einer Überprüfung gemäß 
Abs. 4 nach Abschluss des Überprüfungsverfahrens zu löschen. Die nach Abs. 3 Z 3 zu sichernden 
Inhalte sind spätestens nach zehn Wochen zu löschen. 

(6) Personenbezogene Daten über die die Meldung erstattende Person dürfen ausschließlich 
gegenüber dieser Person beauskunftet werden. 

(7) Der Diensteanbieter ist nicht zur Durchführung eines Melde- oder Überprüfungsverfahrens 
verpflichtet, wenn er insbesondere auf Grund der Art oder der Häufigkeit der eingelangten Meldungen 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass die Meldungen entweder 
automatisiert oder sonst auf missbräuchliche Art veranlasst wurden. 

Berichtspflicht 
§ 4. (1) Diensteanbieter sind verpflichtet, jährlich, im Fall von Kommunikationsplattfomen mit über 

einer Million registrierten Nutzern vierteljährlich, einen Bericht über den Umgang mit Meldungen über 
behauptete rechtswidrige Inhalte zu erstellen und der Aufsichtsbehörde spätestens einen Monat nach Ende 
des im Bericht erfassten Kalenderjahres zu übermitteln. Der Bericht ist überdies gleichzeitig mit der 
Übermittlung auf der eigenen Website ständig und leicht auffindbar bereitzustellen. 

(2) Der Bericht hat jedenfalls folgende Punkte zu beinhalten: 
 1. Allgemeine Ausführungen, welche Anstrengungen ein Diensteanbieter unternimmt, um 

rechtswidrige Inhalte auf der Plattform hintanzuhalten; 
 2. Darstellungen über die Ausgestaltung und die Benutzerfreundlichkeit des Meldeverfahrens (§ 3 

Abs. 1 bis 3) sowie über die Entscheidungskriterien für die Löschung oder Sperrung von 
rechtswidrigen Inhalten einschließlich der dabei vorgenommenen Prüfungsschritte, ob ein 
rechtswidriger Inhalt vorliegt oder ob gegen vertragliche Regelungen zwischen Diensteanbieter 
und Nutzer verstoßen wurde; 

 3. Darstellungen über Anzahl der im Berichtszeitraum eingegangenen Meldungen über behauptete 
rechtswidrige Inhalte; 

 4. Übersicht über Anzahl der Meldungen über behauptete rechtswidrige Inhalte, die im 
Berichtszeitraum zur Löschung oder Sperrung des beanstandeten Inhalts geführt haben, 
einschließlich der Information, welcher Schritt der Prüfung (Z 2) zur Löschung oder Sperrung 
geführt hat sowie eine zusammenfassende Beschreibung der Art der Inhalte; 

 5. Übersicht über Anzahl, Inhalt und Ergebnis der Überprüfungsverfahren (§ 3 Abs. 4); 
 6. Darstellung über Organisation, personelle und technische Ausstattung, fachliche Kompetenz des 

für die Bearbeitung von Meldungen sowie für die Überprüfungsverfahren zuständigen Personals 
sowie Ausbildung, Schulung und Betreuung der für die Bearbeitung von Meldungen und 
Überprüfungen zuständigen Personen; 
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 7. Übersicht über die Zeiträume zwischen Meldungseingang beim Diensteanbieter, Beginn der 
Überprüfung und Löschung oder Sperrung eines rechtswidrigen Inhalts, aufgeschlüsselt nach den 
Zeiträumen „innerhalb von 24 Stunden“, „innerhalb von 72 Stunden“, „innerhalb von sieben 
Tagen“ und „zu einem späteren Zeitpunkt“; 

 8. Übersicht über Anzahl und Art jener Fälle, in denen der Diensteanbieter von der Durchführung 
eines Melde- und Überprüfungsverfahrens abgesehen hat (§ 3 Abs. 7).  

(3) Die Aufsichtsbehörde (§ 8 Abs. 1) hat durch Verordnung nähere Bestimmungen zur 
Ausgestaltung der Berichte und zum Umfang der Berichtspflicht zu erlassen, um die Aussagekraft und 
Vergleichbarkeit der Berichte sicherzustellen. 

Verantwortlicher Beauftragter 
§ 5. (1) Zur Sicherstellung der Erreichbarkeit und für die Einhaltung der Vorschriften dieses 

Bundesgesetzes sowie für behördliche und gerichtliche Zustellungen haben Diensteanbieter eine Person 
zu bestellen, die die Voraussetzungen gemäß § 9 Abs. 4 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG, 
BGBl. Nr. 52/1991, erfüllt. Diese Person muss insbesondere über eine für die Einhaltung der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes erforderliche Anordnungsbefugnis sowie über die auch für die 
Zusammenarbeit mit Behörden und Gerichten erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache und die 
für die Besorgung seiner Aufgaben erforderliche Ressourcenausstattung verfügen. 

(2) Die Kontaktdaten des verantwortlichen Beauftragten sind für die Nutzer ständig leicht und 
unmittelbar auffindbar zur Verfügung zu stellen. Der verantwortliche Beauftragte muss für die 
Aufsichtsbehörde jederzeit erreichbar sein. 

(3) Der verantwortliche Beauftragte hat sich für eine Zustellung durch einen Zustelldienst iSd §§ 28b 
und 35 des Zustellgesetzes – ZustG, BGBl. Nr. 200/1982, anzumelden, und bei der Anmeldung 
mitzuteilen, dass es keine Zeiträume gibt, innerhalb derer die Zustellung ausgeschlossen sein soll. 

(4) Die Aufsichtsbehörde ist unverzüglich über die Bestellung des verantwortlichen Beauftragten zu 
informieren. 

Durchsetzung 
§ 6. (1) Kommt ein Diensteanbieter seiner Verpflichtung zur Bestellung eines verantwortlichen 

Beauftragten von sich aus nicht nach, so hat ihn die Behörde schriftlich zur Bestellung binnen einer Frist 
von sieben Tagen aufzufordern. Sofern ein Diensteanbieter über keinen Sitz, keine Zweigniederlassung 
oder auch sonst keine Betriebsstätte im Inland verfügt, und erweist sich, dass eine rechtswirksame 
Zustellung dieser Aufforderung ins Ausland nicht oder in nicht angemessener Zeit durchführbar ist, ist die 
Aufforderung durch Veröffentlichung auf der Website der Aufsichtsbehörde bekannt zu machen. Die 
Aufforderung gilt mit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung als dem Diensteanbieter zugestellt. Die 
Veröffentlichung hat auch den Hinweis zu enthalten, dass weitere Verfügungen der Behörde durch 
Hinterlegung bei der Behörde und Bereitstellung zur Abholung als zugestellt gelten. 

(2) Kommt der Diensteanbieter der auf Bestellung eines verantwortlichen Beauftragten gerichteten 
Aufforderung der Aufsichtsbehörde nicht nach, so hat diese über ihn eine Geldbuße (§ 10 Abs. 1 Z 8) zu 
verhängen. Sofern der Diensteanbieter über keinen Sitz, keine Zweigniederlassung oder auch sonst keine 
Betriebsstätte im Inland verfügt und auch keinen verantwortlichen Beauftragten bestellt hat, an den 
rechtswirksam zugestellt werden könnte, sind Bescheide oder sonstige Verfügungen der Aufsichtsbehörde 
bei der Aufsichtsbehörde zu hinterlegen. Die Verständigung des Diensteanbieters von der Hinterlegung 
erfolgt auf der Website der Aufsichtsbehörde. Sie hat auch den Beginn und die Dauer der Abholfrist 
anzugeben sowie auf die Wirkung der Hinterlegung (Abs. 3) hinzuweisen. 

(3) Das hinterlegte Dokument ist mindestens zwei Wochen zur Abholung bereitzuhalten. Der Lauf 
dieser Frist beginnt mit dem Tag der Veröffentlichung der Verständigung auf der Website. Hinterlegte 
Dokumente gelten mit dem ersten Tag dieser Frist als zugestellt. 

(4) Die Vollstreckbarkeit von Bescheiden im Fall von Diensteanbietern mit Sitz im Inland bestimmt 
sich nach den Regelungen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 1991 – VVG, BGBl. Nr. 53/1991. 
Sofern der Diensteanbieter über keinen Sitz, keine Zweigniederlassung oder auch sonst keine 
Betriebsstätte im Inland verfügt, können Bescheide der Aufsichtsbehörde über die Verhängung von 
Geldbußen gemäß Abs. 2 auch in der Weise vollstreckt werden, dass den bekannten Schuldnern des 
Diensteanbieters und der mit ihm verbundenen Unternehmen (Abs. 5), mittels Bescheid untersagt wird, 
an den Diensteanbieter oder an ein mit ihm verbundenes Unternehmen zu bezahlen. Als Schuldner im 
Sinne des vorangegangenen Satzes gelten Unternehmen, die in regelmäßiger Geschäftsbeziehung mit dem 
Diensteanbieter oder mit diesem verbundenen Unternehmen (Abs. 5) zu Zwecken der Vermarktung oder 
des Verkaufs kommerzieller Kommunikation in Österreich stehen. Eine auf diese Weise mit einem 
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Zahlungsverbot belegte Geldforderung ist der Aufsichtsbehörde mit der Wirkung, dass der Schuldner 
gegenüber dem Diensteanbieter oder dem betreffenden verbundenen Unternehmen von der Zahlung 
befreit ist, zu überweisen. Die so eingelangten Beträge sind auf einem eigenen Konto zu erfassen. 
Übersteigt die Summe der eingelangten Beträge den Betrag der vollstreckbaren Geldbuße, so ist der 
verbleibende Betrag dem Diensteanbieter oder dem verbundenen Unternehmen zu überweisen. Dem 
Diensteanbieter und den verbundenen Unternehmen selbst ist durch einen nach Abs. 2 iVm Abs. 3 
erlassenen Bescheid jede Verfügung über ihre Forderung und insbesondere die Einziehung der Forderung 
zu untersagen. 

(5) Als mit einem Diensteanbieter im Sinne von Abs. 4 verbunden gilt 
 1. dessen Mutterunternehmen; 
 2. jedes Tochterunternehmen; 
 3. jedes andere Unternehmen aus der Unternehmensgruppe des Diensteanbieters sowie 
 4. jedes Unternehmen, das im Inland eine regelmäßige Geschäftstätigkeit ausübt, dh. über eine 

stabile und effektive Verbindung mit der Wirtschaft im Inland verfügt und in einer derartigen 
Geschäftsbeziehung mit einem Diensteanbieter oder einem mit diesem im Sinne der Z 1 bis 3 
verbundenen Unternehmen steht, insbesondere indem es kommerzielle Kommunikation für die 
Veröffentlichung auf der Kommunikationsplattform vermarket oder verkauft. 

Beschwerdeverfahren 
§ 7. (1) Nutzer können sich bei Beschwerden über die Unzulänglichkeit des Meldeverfahrens nach 

§ 3 Abs. 2 Z 1 bis 3, über die Unterlassung einer Information nach § 3 Abs. 3 Z 2 oder die 
Unzulänglichkeit des Überprüfungsverfahrens nach § 3 Abs. 4 an die Beschwerdestelle wenden. Für die 
Anrufung der Beschwerdestelle ist Voraussetzung, dass sich der Nutzer zuvor an den Diensteanbieter 
gewandt hat und entweder von diesem keine Antwort erhalten hat oder die beiden Streitteile keine 
Beilegung der Streitigkeit erreichen konnten. Die Beschwerdestelle hat eine einvernehmliche Lösung 
durch Erarbeitung eines Lösungsvorschlags herbeizuführen oder dem Nutzer und dem Diensteanbieter 
ihre Ansicht zum herangetragenen Fall mitzuteilen. 

(2) Die Beschwerdestelle hat nach Anhörung der Aufsichtsbehörde Richtlinien für die Durchführung 
dieses Verfahrens festzulegen, wobei insbesondere der jeweiligen Sachlage angepasste Fristen für die 
Beendigung des Verfahrens zu bestimmen sind. Die Richtlinien haben sich an den Grundsätzen des § 6 
Abs. 2 und Abs. 6 Z 1, § 7 Abs. 1, § 8 Abs. 1 Z 1 und 2 und Abs. 2 des Alternative Streitbeilegung-
Gesetzes – AStG, BGBl. I Nr. 105/2015, zu orientieren und sind in geeigneter Form zu veröffentlichen. 

(3) Die Beschwerdestelle hat über die anhängig gemachten Fälle jährlich einen Bericht zu erstellen, 
der im Rahmen des Tätigkeitsberichts nach § 19 Abs. 2 KommAustria-Gesetz – KOG, BGBl. I 
Nr. 32/2001, zu veröffentlichen ist. Darüber hinaus hat die Beschwerdestelle der Aufsichtsbehörde 
monatlich eine Zusammenfassung über Anzahl, Art und Inhalt der von ihr erledigten und der neuen 
Beschwerdefälle zur Verfügung zu stellen. 

3. Abschnitt 
Aufsicht und Durchsetzung 

Aufsichtsbehörde, Beschwerdestelle, Finanzierung, Sanktionen 
§ 8. (1) Mit den in diesem Bundesgesetz der Aufsichtsbehörde übertragenen Aufgaben ist die gemäß 

§ 1 KOG eingerichtete Kommunikationsbehörde Austria betraut. 
(2) Die administrative Unterstützung der KommAustria in Angelegenheiten dieses Bundesgesetzes 

und die Funktion der Beschwerdestelle obliegt der RTR-GmbH unter der Verantwortung des 
Geschäftsführers für den Fachbereich Medien. 

(3) Zur Finanzierung des in Erfüllung der in diesem Bundesgesetz geregelten Aufgaben der 
KommAustria und der RTR-GmbH entstehenden Aufwands dienen im Verhältnis von 2:1 einerseits 
Finanzierungsbeiträge der nach diesem Bundesgesetz erfassten Diensteanbieter und andererseits Mittel 
aus dem Bundeshaushalt. Hierzu ist aus dem Bundeshaushalt ein Zuschuss in der Höhe von 80 000 Euro 
aus den Einnahmen aus den Gebühren nach § 3 Abs. 1 Rundfunkgebührengesetz – RGG, BGBl. I 
Nr. 159/1999, zusätzlich zum nach § 35 Abs. 1 KOG zu leistenden Beitrag jährlich per 30. Jänner zu 
überweisen. § 35 Abs. 1 dritter und letzter Satz KOG sind anzuwenden. 

(4) Die Höhe des Finanzierungsbeitrags wird berechnet, indem alle Dienstanbieter im Verhältnis 
ihrer aus kommerzieller Kommunikation erzielten Umsätze im Inland zur Finanzierung des durch 
Finanzierungsbeiträge zu bestreitenden Teils des geschätzten Aufwands beitragen. Auf das Verfahren zur 
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Festsetzung und Vorschreibung der Finanzierungsbeiträge sind die Bestimmungen des § 35 Abs. 4 bis 14 
KOG sinngemäß anzuwenden. Sofern der Diensteanbieter über keinen Sitz, keine Zweigniederlassung 
oder auch sonst keine Betriebsstätte im Inland verfügt, bestimmt sich das Verfahren zur Durchsetzung der 
Zahlung des Finanzierungsbeitrags nach § 6 Abs. 4. 

Aufsichtsverfahren 
§ 9. (1) Die Aufsichtsbehörde hat bei mehr als fünf begründeten Beschwerden (§ 7) während eines 

Monats über die Unzulänglichkeit der von einem Diensteanbieter ergriffenen Maßnahmen ein Verfahren 
zur Überprüfung der Angemessenheit dieser Maßnahmen zur Erfüllung der in § 3 normierten 
Anforderungen einleiten. 

(2) Gelangt die Aufsichtsbehörde aufgrund der Häufigkeit und Art der Beschwerden oder aufgrund 
der Ergebnisse bisheriger Aufsichtsverfahren zur Ansicht, dass die vom Diensteanbieter ergriffenen 
Maßnahmen mangelhaft sind oder kommt sie unabhängig von Beschwerden entweder aufgrund einer 
Mitteilung der Beschwerdestelle oder aufgrund eigener vorläufiger Einschätzung zur Auffassung, dass die 
in diesem Bundesgesetz normierten Pflichten schwerwiegend verletzt werden, hat die Aufsichtsbehörde 
 1. außer in den Fällen der Z 2 dem Diensteanbieter mit Bescheid aufzutragen, den rechtmäßigen 

Zustand herzustellen und geeignete Vorkehrungen zu treffen, um künftige Rechtsverletzungen zu 
vermeiden; der Diensteanbieter hat diesem Bescheid binnen der von der Aufsichtsbehörde 
festgesetzten, längstens vierwöchigen Frist zu entsprechen und im Wege des verantwortlichen 
Beauftragten darüber der Aufsichtsbehörde zu berichten; 

 2. in den Fällen, in denen gegen einen Diensteanbieter bereits mehr als einmal ein Bescheid gemäß 
Z 1 ergangen ist oder, wenn der Diensteanbieter einem Bescheid gemäß Z 1 nicht entspricht, in 
einem Verfahren nach § 10 eine Geldbuße zu verhängen. 

(3) Bei ihrer Beurteilung der Angemessenheit und beim Auftrag zu geeigneten Vorkehrungen hat die 
Aufsichtsbehörde zu berücksichtigen, dass die dem Diensteanbieter nach diesem Bundesgesetz 
abverlangten Maßnahmen nicht in einer allgemeinen Vorabkontrolle der Inhalte resultieren dürfen. Die 
Maßnahmen wie auch die aufgetragenen Vorkehrungen müssen für die Erreichung der beabsichtigten 
Ziele – wie insbesondere der Effizienzsteigerung der Schutzmechanismen für die Nutzer dem Schutz der 
Allgemeinheit vor rechtswidrigen Inhalten und der Wahrung der Interessen der von solchen Inhalten 
individuell betroffenen Personen – unter Berücksichtigung der rechtlichen Interessen der Diensteanbieter 
geeignet und verhältnismäßig sein. 

Geldbußen 
§ 10. (1) Die Aufsichtsbehörde hat nach Maßgabe des § 9 Abs. 2 über einen Diensteanbieter je nach 

Schwere des Verstoßes eine Geldbuße in der Höhe von bis zu zehn Millionen Euro zu verhängen, wenn 
dieser 
 1. entgegen den Anforderungen nach § 3 Abs. 2 Z 1 bis 3 kein Meldeverfahren bereitstellt oder 

zwar ein solches System bereitstellt, dieses aber nicht alle Funktionalitäten nach § 3 Abs. 2 Z 1 
bis 3 aufweist; 

 2. entgegen § 3 Abs. 3 Z 1 keine Maßnahmen zur Beurteilung und darauf beruhender Sperrung oder 
Entfernung von rechtswidrigen Inhalten ergreift; 

 3. entgegen § 3 Abs. 3 Z 3 nicht dafür sorgt, dass ein von einer Löschung oder Sperrung betroffener 
Inhalt zu Beweiszwecken gesichert und gespeichert wird; 

 4. entgegen § 3 Abs. 4 kein Überprüfungsverfahren bereitstellt oder zwar ein solches System 
bereitstellt, dieses aber nicht gemäß § 3 Abs. 4 wirksam und transparent ausgestaltet ist; 

 5. sofern die Tat nicht einen Tatbestand nach Art. 83 DSGVO verwirklicht, entgegen § 3 Abs. 5 den 
Löschpflichten regelmäßig nicht nachkommt; 

 6. entgegen § 3 Abs. 6 anderen Personen Auskünfte erteilt; 
 7. der in § 4 geregelten Berichtspflicht nicht oder nicht rechtzeitig oder nur unvollständig (§ 4 

Abs. 2 Z 1 bis 6) nachkommt; 
 8. der Pflicht zur Bestellung eines verantwortlichen Beauftragten gemäß § 5 Abs. 1 trotz 

Aufforderung der Aufsichtsbehörde (§ 6 Abs. 1) nicht nachkommt oder 
 9. die erforderlichen Auskünfte gemäß § 1 Abs. 4 nicht oder nicht vollständig erteilt; 

(2) Bei der Bemessung der Höhe der Geldbuße sind insbesondere folgende Umstände zu 
berücksichtigen: 
 1. Finanzkraft des Diensteanbieters, wie sie sich beispielweise aus dessen Gesamtumsatz ablesen 

lässt; 
 2. Anzahl der registrierten Nutzer der Plattform; 
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 3. frühere Verstöße; 
 4. das Ausmaß und die Dauer der Nachlässigkeit des Diensteanbieters bei der Einhaltung der 

aufgetragenen Verpflichtung; 
 5.  der Beitrag zur Wahrheitsfindung sowie 
 6. das Ausmaß der getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung eines Verstoßes oder der Anleitung 

der Mitarbeiter zu rechtstreuem Verhalten. 
(3) Beschwerden gegen Entscheidungen über Geldbußen und gegen Entscheidungen nach § 9 Abs. 2 

Z 1 kommt abweichend von § 13 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz – VwGVG, BGBl. I 
Nr. 33/2013, keine aufschiebende Wirkung zu. Das Bundesverwaltungsgericht kann die aufschiebende 
Wirkung im betreffenden Verfahren auf Antrag zuerkennen, wenn nach Abwägung aller berührten 
Interessen mit dem Vollzug des Bescheides für den Beschwerdeführer ein schwerer und nicht 
wiedergutzumachender Schaden verbunden wäre. 

Geldstrafen 
§ 11. (1) Wer als verantwortlicher Beauftragter 

 1. entgegen § 5 Abs. 2 erster Satz nicht dafür sorgt, dass seine Kontaktdaten ständig leicht und 
unmittelbar auffindbar zur Verfügung stehen oder 

 2. entgegen § 5 Abs. 2 zweiter Satz für die Aufsichtsbehörde nicht jederzeit erreichbar ist oder 
 3. der in § 5 Abs. 3 geregelten Verpflichtung nicht entspricht, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 10 000 Euro zu bestrafen. 

(2) Wer als verantwortlicher Beauftragter nicht mit der von einem Beauftragten zu erwartenden 
ordentlichen Sorgfalt dafür eintritt, dass der Diensteanbieter die erforderlichen Anforderungen nach § 3 
und § 4 erfüllt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 50 000 Euro zu 
bestrafen. 

(3) Die Aufsichtsbehörde hat in den Fällen des Abs. 2 von der Bestrafung des verantwortlichen 
Beauftragten abzusehen, wenn für denselben Verstoß bereits eine Geldbuße über die juristische Person 
verhängt wurde und keine besonderen Umstände vorliegen, die einem Absehen von der Bestrafung 
entgegenstehen. 

5. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

Verweisungen und Bezeichnungen 
§ 12. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in 

ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anders bestimmt, 
bleiben die Bestimmungen des Audiovisuelle Mediendienste-Gesetzes – AMD-G, BGBl. I Nr. 84/2001, 
und des ECG unberührt. 

(2) Alle in diesem Bundesgesetz verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gelten 
gleichermaßen für Personen weiblichen als auch männlichen Geschlechts. 

(3) Die nach diesem Bundesgesetz verhängten Geldbußen und Geldstrafen fließen dem Bund zu und 
sind vorbehaltlich der Regelungen in § 6 Abs. 4 nach den Bestimmungen über die Eintreibung von 
gerichtlichen Geldstrafen einzubringen. Rechtskräftige Bescheide sind Exekutionstitel. Von den 
Geldbußen sind jeweils jährlich 50vH als finanzieller Beitrag zu dem durch die Erfüllung der in diesem 
Bundesgesetz vorgesehenen Aufgaben der Aufsichtsbehörde und der Beschwerdestelle (§ 7 iVm § 9) 
entstehenden Aufwands. 

Vollziehung 
§ 13. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundeskanzler betraut. 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 
§ 14. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. XXXX 2021 in Kraft. Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 

dieses Bundesgesetzes von dessen Bestimmungen erfassten Diensteanbieter müssen die in diesem 
Bundesgesetz vorgesehenen Verpflichtungen bis zum 31. [XXXX + 3 Monate] 2021, später hinzutretende 
Diensteanbieter innerhalb von drei Monaten ab der Aufnahme der Tätigkeit umgesetzt haben. 


